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Ausbildung Und Beruf-

Mitteilungen dus der Deutschen Gesellschaft für Ldbordtoriumsmedizin
zugleich Arbeitsgemeinschaft der Geharzte für Ldbordtoriumsmedizin eV

Neue Satzung der Deutschen Gesellschaft für Laboratoriumsinedizin

In mehrjähriger Diskussion hat sich unsere Deutsche Gesellschafter Laboratoriumsmedizin, zugleich Arbeitsgemein-
schaft der Fachärztefär Laboratoriumsmedizin e. V., eine neue Satzung gegeben. Sie stellt einerseits die Wahrung der
Anliegen der Ärzte für Laboratoriumsmedizin durch Definierung der historischen Arbeitsgemeinschaft der Labor ärzte
(AL) als die Versammlung der ordentlichen Mitglieder mit Organcharakter sicher und eröffnet andererseits allen
Interessenten das Mitwirken am Vereinszweck (§ 2) in der Fachgesellschaf i durch Schaffung korrespondierender,
fördernder und verschiedener außerordentlicher Mitgliedsarten, so daß Ärzte ohne oder in Weiterbildung zum Labor-
arzt, Medizinisch-Technische Assistenten/innen, Naturwissenschaftler, ausländische Kollegen, Herstellerfirmen und
aridere juristische und fördernde natürliche Personen aufgenommen werden können. Natürlich gibt es auch weiterhin
die Ehrenmitgliedschaft für verdiente Wissenschaftler. Der Kern der Fachgesellschaft ist der Wissenschaftliche
Arbeitskreis.

Sorgfältig wird getrennt zwischen Muß, Soll und Kann, so daß ein klarer, aber auch großzügiger Rahmen für das Leben
des Vereins, seine Weiterentwicklung und für Geschäftsordnungen entstanden ist. Ihnen bleiben alle Regelungen
vorbehalten, die nicht unbedingt in die Satzung gehören.

Wir haben uns bemüht, alle Erfahrungen der Vergangenheit auszuwerten, das gegenwärtige Wissen und Wollen
einzubringen und zugleich ein Fundament zu schaffen, das die möglichen Wege der Zukunft nicht behindert.

Nachstehend findet der Leser die gültige Satzung und zusätzlichen Erläuterungen unseres Geschäftsführers, Rechts-
anwalt Hartmut Reineck, der wesentlichen Anteil an den neuen Formulierungen hat.

Hermann Lommel, L Vorsitzender

SATZUNG
§1
Name, Sitz, Rechtsfähigkeit, Geschäftsjahr
Der Verein - im folgenden als Gesellschaft
bezeichnet - fuhrt den Namen
„Deutsche Gesellschaft für Laboratoriums-
medizin, zugleich Arbeitsgemeinschaft der
Fachärzte für Laboratoriumsmedizin e.V.**
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bonn und
ist dort im Vereinsregister eingetragen. Die
Verwaltung kann an einem anderen Ort ge-
führt werden. Das Geschäftsjahr ist das Ka-
lenderjahr.

§2
Zweck
Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der
Laboratoriumsmedizin im Interesse der ärzt-
lichen Versorgung der Bevölkerung auf die-
sem Gebiet sowie die Vereinigung aller auf
dem Gebiet der Laboratoriumsmedizin täti-
gen Ärzte Deutschlands als Fachgesellschaft.
Dies geschieht besonders durch Unterstüt-
zung wissenschaftlicher Anliegen und beruf-

licher Belange der Mitglieder der Gesell-
schaft, sowie durch Förderung von Lehre,
Forschung und Entwicklung.

leinnützigkeit
1. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich
und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im
Sinne der Gemeinnützigkeitsvorschriften der
Abgabenordnung. Etwaige Gewinne dürfen
nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Ge-
winnanteile in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der und keine sonstigen Zuwendungen aus
den Mitteln des Vereins. Sie haben auch bei
Ausscheiden oder Auflösung des Vereins kei-
nen Anspruch auf Rückerstattung eingezahl-
ter Beiträge oder auf das Vereinsvermögen.
Keine Person darf durch Verwaltungsaufga-
ben, die den Gesellschaftszwecken fremd
sind oder durch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begünstigt werden. Ein wirt-
schaftlicher Geschäftsbetrieb erfolgt nur in
den Grenzen des § 17 Gemeinnutzigkeitsver-
ordnungbzw. der Nachfolgevorschriften. In-
haber von Gesellschaftsämtern üben diese
ehrenamtlich aus.

2. Bei Auflösung der Gesellschaft wird das
Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken
verwendet, in erster Linie für die Deutsche
Gesellschaft zur Förderung der medizini-
schen Diagnostik e.V. In diesem Fall dürfen
Beschlüsse über die Vermögensverwendung
erst nach Einwilligung des Finanzamtes aus-
geführt werden.

§4Mitgliedschaft, Rechte der Mitglieder
1. Die Gesellschaft hat ordentliche, außeror-
dentliche , korrespondierende und fördernde
sowie Ehrenmitglieder.
2. Ordentliches Mitglied kann jeder Facharzt
für Laboratoriumsmedizin werden. Die or-
dentlichen Mitglieder bilden die Arbeitsge-
meinschaft der Fachärzte für Laborato-
riumsmedizin. Ein ordentliches Mitglied hat
auf der Mitgliederversammlung Teilnahme-,
Beratungs- und Stimmrecht.
3. Außerordentliches Mitglied kann jeder an-
dere Arzt und jeder Naturwissenschaftler
werden, der auf dem Gebiet der Laborato-
riumsmedizin tätig ist oder sich für das Ge-
biet der Laboratoriumsmedizin nachweislich
interessiert. Diese haben auf der Mitglieder-
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Versammlung Teilnahme-, Bcralungs- und
Slimmrocht. MTA und MTLA mil Erlaub-
nis zum Führen ihrer Berufsbezcichnung
können ebenfalls außerordentliche Mitglie-
der werden, nicht jedoch im Gcsamtvor-
stand. Sie haben auf der Mitgliederversamm-
lung Teilnahme- und Bcratungsrccht und
sollen von den Organen der Gesellschaft in
eigenen Angelegenheiten gehört werden.
4. Korrespondierendes Mitglied kann jeder
Arzt und jeder Naturwissenschaftler werden,
der durch sein Interesse oder seine Leistun-
gen auf dem Gebiet der Laboratoriumsme-
dizin hervorgetreten ist. Korrespondierende
Mitglieder haben auf der Mitgliederver-
sammlung Teilnahme- und Beratungsrecht.
Eine Beitragspflicht besteht nicht.
5. Förderndes Mitglied kann jede natürliche
oder juristische Person werden. Ein fördern-
des Mitglied hat auf der Mitgliederversamm-
lung ein Teilnahme- und Beratungsrecht.
6. Ehrenmitglied kann jede natürliche Person
werden. Es hat dieselben Rechte wie ordent-
liche und außerordentliche Mitglieder. Eine
Beitragspflicht besteht nicht.
Die Mitgliedschaften werden erworben
durch Beschluß des geschäftsführenden Vor-
standes. Ein Antrag auf ordentliche, außer-
ordentliche und fördernde Mitgliedschaft
bedarf der Befürwortung des zuständigen
Landesobmannes. Der geschäftsfuhrende
Vorstand kann Angaben über den berufli-
chen Werdegang eines Antragstellers verlan-
gen. Ehrenmitglieder und korrespondie-
rende Mitglieder werden durch die Mitglie-
derversammlung auf Beschluß des geschäfts-
führenden Vorstandes ernannt. -

§5
Pflichten der Mitglieder
1. Mitglieder sind verpflichtet, die Zwecke
der Gesellschaft zu unterstützen, ihre Be-
schlüsse einzuhalten und insbesondere die
von ihr aufgestellten Grundsätze über die
ärztliche Tätigkeit auf dem Gebiet der Labo-
ratoriumsmedizin als verbindlich zu betrach-
ten.
2. Die ordentlichen, außerordentlichen und
fördernden Mitglieder sind zur Beitragszah-
lung verpflichtet, deren Höhe die Mitglieder-
versammlung festsetzt. Für besondere
Zwecke können von der Mitgliederversamm-
lung Umlagen beschlossen werden.
3. Die Mitgliedschaft darf nicht zu werben-
den Zwecken gebraucht werden.
4. Bei Verstößen gegen seine Mitglieds-
pflichten kann der Vorstand geeignete Maß-
nahmen ergreifen. Über diese Maßnahmen
ist dem Gesamtvorstand auf der nachfolgen-
den Sitzung zu berichten. Bei einem groben
Verstoß kann der geschäftsführende Vor-
stand ein Ausschlußverfahren einleiten.

Erlöschen der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft erlischt:
1. Mit dem Tod.
2. Durch Austritt, der nur zum Jahresende
zulässig ist und unter Einhaltung einer Frist
von drei Monaten dem Vorstand in einem
eingeschriebenen Brief mitzuteilen ist. Der
Vorstand kann in besonderen Fällen einen
Austritt zu einem früheren Termin zulassen.
3. Durch Ausschluß. Er erfolgt durch Be-
schluß der Mitgliederversammlung mit
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mit-
glieder, insbesondere
a) bei Verlust der bürgerlichen Ehrenrechte,
b) wenn ein Mitglied nach rechtskräftigem

Entscheid eines Berufsgerichtes die ärztli-
chen Berufspflichtcn grob verletzt hat,
c) bei grober Zuwiderhandlung gegen die In-
teressen der Gesellschaft,
d) wenn der Milgliedsbeitrag unbegründet
trotz dreimaliger schriftlicher Mahnung
nicht bezahlt wurde.
Das Ausschiußvcrfahren wird durch einen
Beschluß des geschäftsführenden Vorstandes
eingeleitet, der vorher alle Unterlagen und
die Rechtslage prüft. Der geschäftsführende
Vorstand ist berechtigt, andere Personen zu
hören und Erkundigungen einzuholen. Der
Betroffene ist von dem Ausschlußverfahren
zu unterrichten; ihm muß Gelegenheit gege-
ben werden, vom Vorstand und auf seinen
Antrag hin auch von der Mitgliederver-
sammlung gehört zu werden. Erscheint der
Betroffene nicht oder äußert er sich inner-
halb von vier Wochen nicht schriftlich, so
entscheidet der Vorstand nach den Akten.
Nach Abschluß der Untersuchungen muß
der Vorstand der Mitgliederversammlung
Bericht erstatten, die alsdann entscheidet.

der Gesellschaft
Die Organe der Gesellschaft sind:
die Mitgliederversammlung
der Gesamtvorstand
der geschäftsführende Vorstand
die Arbeitsgemeinschaft der ordentlichen
Mitglieder
der wissenschaftliche Arbeitskreis
die Landesgruppen.
Sie geben sich je eine Geschäftsordnung.

Die Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung muß einmal
jährlich als Jahreshauptversammlung abge-
halten werden. Auf dieser Versammlung er-
stattet der geschäftsführende Vorstand sei-
nen Jahresbericht und der Kassenwart seinen
Kassenbericht. Weitere Mitgliederversamm-
lungen können einberufen werden, sooft es
das Interesse der Gesellschaft erfordert. Eine
Mitgliederversammlung muß außerdem ein-
berufen werden, wenn 10 vom Hundert der
stimmberechtigten Mitglieder die Einberu-
fung verlangen.
2. Mitgliederversammlungen werden vom
geschäftsführenden Vorstand unter Mittei-
lung der Tagesordnung mit einer Frist von
vier Wochen ab Aussendedatum schriftlich
einberufen. Ordnungsgemäß einberufene
Mitgliederversammlungen sind ohne Rück-
sicht auf die Zahl der Erschienenen beschluß-
fähig. Über nicht auf der Tagesordnung ste-
hende Themen darf nicht beschlossen, je-
doch dann beraten werden, falls die Mitglie-
derversammlung vor Eintritt in die Tages-
ordnung einen entsprechenden Antrag mit
einfacher Mehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder annimmt.
3. Allein die Mitgliederversammlung hat das
Recht,
- einen geschäftsführenden Vorstand zu
wählen, · #
- die Höhe der Mitgliedsbeiträge festzusel·^
zen,
- einen Haushaltsplan zu verabschieden,
- über die Entlastung des Kassenwartes
jährlich und über die Entlastung des ge-
schäftsführenden Vorstandes am Ende des-
sen Amtsperiode zu beschließen,
- Wahlordnungen zu verabschieden.
4. Die Mitgliederversammlung entscheidet
im Rahmen des Vereinszwecks ferner über:

- die Wahl eines Präsidenten
- Grundsätzliches
- den Versammlungsort der Jahreshaupt-
versammlungen
- den Ausschluß eines Mitgliedes
- Umlagen für besondere Zwecke
- Ehrungen
5. Zur Beschlußfassung genügt die einfache
Mehrheit der anwesenden stimmberechtig-
ten Mitglieder, sofern in dieser Salzung nicht
ausdrücklich eine andere Regelung vorgese-
hen ist. Bei Stimmengleichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.
6. Über Mitgliederversammlungen ist eine
Niederschrift anzufertigen, die die gefaßten
Beschlüsse im Wortlaut enthalten muß und
die wesentlichsten Punkte der Aussprache
wiedergeben soll. Die Niederschrift muß
vom Versammlungsleiter und vom Schrift-
führer unterschrieben und innerhalb von 6
Wochen nach der Versammlung allen Mit-
gliedern zugesandt werden. Geht innerhalb
von weiteren sechs Wochen kein Wider-
spruch bei der Geschäftsstelle der Gesell-
schaft ein, so gilt die Niederschrift als von
den Mitgliedern genehmigt. Über Wider-
sprüche entscheidet die folgende Mitglieder-
versammlung.

Arbeitsgemeinschaft, wissenschaftlicher
Arbeitskreis
1. Die Arbeitsgemeinschaft der ordentlichen
Mitglieder und der wissenschaftliche Ar-
beitskreis halten eigene Sitzungen ab. Ihre
Geschäftsordnungen bedürfen der Genehmi-
gung durch den geschäftsführenden Vor-
stand. Sie berichten dem Gesamtvorstand
auf seinen Sitzungen.
2. Die Arbeitsgemeinschaft (A L) befaßt sich
vorwiegend mit der Ausbildung und den An-
gelegenheiten der Fachärzte für Laborato-
riumsmedizin (FL).
3. Der wissenschaftliche Arbeitskreis befaßt
sich vorwiegend mit den wissenschaftlichen
Angelegenheiten der Lehre und Forschung,
sowie dem wissenschaftlichen Bereich von
Kongressen, Tagungen, Veröffentlichungen
und Stellungnahmen.

§10
Der Gesamtvorstand
1. Der Gesamtvorstand wird gebildet aus
dem geschäftsführenden Vorstand, den Lan-
desobleuten, drei außerordentlichen Mitglie-
dern und den Sonderbeauftragten. Er muß
mindestens einmal jährlich tagen. Er unter-
stützt den geschäftsführenden Vorstand bei
der Durchführung seiner Aufgaben.
2. Die außerordentlichen Mitglieder im Ge-
samtvorstand werden in derselben Mitglie-
derversammlung wie der geschäftsführende
Vorstand für dieselbe Amtszeit von den au-
ßerordentlichen Mitgliedern in einem Wahl-
gang gewählt.
3. Der Gesamtvorstand ernennt auf Vor-
schlag des geschäftsführenden Vorstandes zu
Sonderbeauftragten;
- Mitglieder der Gesellschaft, die mit beson-
deren Aufgaben betraut werden,
- Vertreter anderer wissenschaftlicher Fach-
gesellschaften bzw. deren Berufsverbände.
Sie haben Beratungs-, kein Stimmrecht.
4. Grundsätzliche Fragen sind dem Gesamt-
vorstand vom geschäftsführenden Vorstand
zur Beschlußfassung vorzulegen. Er kann sie
an die Mitgliederversammlung weiterleiten.
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§n
Der goschäftsführende Vorstand
1. Der geschäftsführende Vorstand besteht
aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzen-
den, dem Kassenwart, dem Schriftführer,
zwei Beisitzern und dem Ehrenvorsitzenden.
Sie müssen ordentliche Mitglieder sein. Der
Ehrenvorsitzende hat Teilnahme-, Bera-
tungs-, jedoch kein Stimmrecht.
2. Die Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstandes werden von der Mitgliederver-
sammlung für die Dauer von drei Geschäfts-
jahren in getrennten Wahlgängen aus den
Reihen der ordentlichen und außerordentli-
chen Mitglieder gewählt. Die Wahl muß
schriftlichund geheim erfolgen. Gewählt ist
der Kandidat, der<Jie absolute Mehrheit der
abgegebenen Stimmen hat. Andernfalls ist
die Wahl zu wiederholen. Ist ein dritter
Wahlgang erforderlich, entscheidet die rela-
tive Mehrheit der abgegebenen Stimmen.
3. Der geschäftsführende Vorstand ist an die
Beschlüsse der Mitgliederversammlung ge-
bunden. Er führt unter Beachtung von § 2 der
Satzung die Geschäfte der Gesellschaft, ent-
scheidet ferner über Neuaufnahmen, stellt
den Haushaltsvoranschlag und den Jahres-
abschluß auf, vertritt diese vor der Mitglie-
derversammlung und kann zur Vorbereitung
oder Wahrnehmung bestimmter Aufgaben
Mitglieder beauftragen, sowie Ausschüsse
und Arbeitskreise einsetzen. Er hat die Mit-
glieder über seine Tätigkeit ausreichend zu
informieren.
4. Der geschäftsführende Vorstand ist be-
schlußfähig, wenn mindestens drei Mitglie-
der anwesend sind und die Einladung ent-
sprechend der Geschäftsordnung erfolgt ist.
Er beschließt mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme
des Vorsitzenden. Über die Sitzung des ge-
schäftsführenden Vorstandes ist eine Nieder-
schrift zu fertigen, die durch den Schriftfüh-
rer nach Genehmigung zu unterschreiben ist.
5. Scheidet ein Vorstandsmitglied während
seiner Amtszeit aus, muß die nächste Mit-
gliederversammlung eine Neuwahl für die
verbliebene Amtszeit vornehmen.
6. Zwei Mitglieder des geschäftsführenden
Vorstandes vertreten den Verein gerichtlich
und außergerichtlich im Sinne des § 26 BGB.
Schriftwechsel von besonderer Bedeutung,
insbesondere mit grundsätzlichem Inhalt,
muß von einem geschäftsfiihrenden Vor-
standsmitglied und einem weiteren Mitglied
des Gesamtvorstandes unterschrieben sein.

§12
Landesgruppen, Landesobmänner
Die Mitglieder eines jeden Bundeslandes sol-
len jeweils eine Landesgruppe bilden und mit
derselben Amtsdauer wie der geschäftsfuh-
rende Vorstand einen Landesobmann und
dessen Stellvertreter wähJen. Der Landesob-
mann muß ordentliches Mitglied sein; er ver-
tritt die Landesgruppe. Er soll mindestens
einmal jährlich eine Landesgruppenver-
Sammlung einberufen. Diese regelt mit einfa-
cher Mehrheit der Anwesenden die örtlichen
Interessen der Mitglieder unter Berücksichti-
gung von § 2 der Satzung, der Beschlüsse der
Mitgliederversammlung sowie des geschäfts-
führenden Vorstandes. Der Landesobmann
übermittelt dem geschäftsführenden Vor-
stand einen Tagungsbericht, der den Wort-
laut aller Beschlüsse einer jeden Landesver-
sammlung enthalten muß.

§13
Der Präsident
Die Mitgliederversammlung kann auf Vor-
schlag des geschäftsführenden Vorstandes
ein Mitglied für die Dauer von zwei Jahren
zum Präsidenten wählen. Er kann zu den
Sitzungen aller Organe und Gremien der Ge-
sellschaft hinzugebelen werden.

§14
Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen an die Mitglieder
erfolgen durch Rundschreiben oder im offi-
ziellen Organ der Deutschen Gesellschaft für
Laboratoriumsmedizin, zugleich Arbeitsge-
meinschaft der Fachärzte für Laborato-
riumsmedizin e.V. bzw. durch das Mittei-
lungsblatt „der laborarzt".

§15
Satzungsänderungen „
Satzungsänderungen bedürfen einer Drei-
viertelmehrheit der abstimmenden Mitglie-
der einer Mitgliederversammlung. Der
Wortlaut einer beantragten Satzungsände-
rung muß in der Einladung zur Mitglieder-
versammlung mitgeteilt werden.-
Der geschäftsführende Vorstand hat bean-
tragte Satzungsänderungen auf die Tages-
ordnung'zu setzen.
Ist eine Satzungsänderung durch Beschluß
abgelehnt, so darf diese nicht vor Ablauf
eines Jahres wieder beantragt werden.

§16
Auflösung des Vereins
1. Die Auflösung kann nur in einer zu diesem
Zweck einberufenen Mitgliederversamm-
lung beschlossen werden. Die Einladung
muß mindestens zwölf Wochen vorher durch
eingeschriebenen Brief erfolgen. Sie ist einzu-
berufen, wenn der Gesamtvorstand dies be-
schließt oder zwanzig Prozent der stimmbe-
rechtigten Mitglieder dies schriftlich fordern.
Zur Auflösung der Gesellschaft ist ein Be-
schluß der Mitgliederversammlung mit Drei-
viertelmehrheit erforderlich.
2. Nach Auflösung der Gesellschaft sind der
erste und der zweite Vorsitzende gemeinsam
vertretungsberechtigte Liquidatoren, sofern
die Mitgliederversammlung nichts anderes
beschließt.
(Verabschiedet während der Jahreshauptver-
sammlung vom 2. Mai 1980 in München)

Erläuterungen
Die neugefaßte Satzung der Gesell-
schaft wurde mit Eintragung durch
das zuständige Registergericht
rechtswirksam. Damit fand ein
mehrjähriger Prozeß seinen Ab-
schluß, der mit gesellschaftsinter-
nen Veränderungen begann und
über einen Meinungsbildungspro-
zeß in der Mitgliederschaft ging,
einschließlich der Annahme der
neuen Satzung durch die Mitglie-
derversammlung. Diese Zäsur mar-
kiert jedoch auch gleichzeitig den
Beginn der Arbeit innerhalb unserer
Gesellschaft auf Grundlage der

nunmehr gültigen Satzung. Im fol-
genden sei aufgezeigt, welche verän-
derten Bedingungen zur Erreichung
des Gesellschaftszwecks gegeben
sind. Hierbei sei erneut auf die
grundlegende Bedeutung der Mitar-
beit eines jeden einzelnen Mitgliedes
der Gesellschaft im Rahmen seiner
gegebenen Möglichkeiten hingewie-
sen. Diese wesentliche Vorausset-
zung kann das erfolgreiche Tätig-
werden für berechtigte Anliegen
und Forderungen aller von der La-
boratoriumsmedizin Betroffenen
ermöglichen. Dies gilt in gleichem
Maße für Wissenschaftler und
Praktiker, für den Arzt wie für den
Patienten.
Das wesentliche Merkmal unserer
Gesellschaft ist es, daß sie die orga-
nisatorische Klammer ist, sowohl
für die auf dem Gebiet der Labora-
toriumsmedizin tätigen Ärzte, als
auch für die auf diesem Gebiet täti-
gen Wissenschaftler. Der Doppel-
charakter als wissenschaftliche
Fachgesellschaft und zugleich Be-
rufsverband als Arbeitsgemein-
schaft der Fachärzte für Laborato-
riumsmedizin berücksichtigt die
Notwendigkeit engster organisato-
rischer Zusammenarbeit der im
Vergleich zu anderen ärztlichen Ge-
bieten relativ kleinen Gruppen von
Laborärzten und anderen in der La-
boratoriumsmedizin Tätigen. Die
Pluralität in Organisation und Mit-
gliedschaft kann nunmehr ergänzt
werden durch den Beitritt von Mit-
arbeitern mit beruflicher Qualifika-
tion als MTA und MTLA, sowie
auch durch die fördernde Mitglied-
schaft der Partner auf dem Sachge-
biet der Herstellung und Entwick-
lung von Geräten und Reagenzien.
Diese Öffnung der Gesellschaft
wird nicht zu einer verminderten
Durchsetzbarkeit der einzelnen
Gruppeninteressen führen. Viel-
mehrermöglicht die auch in der Sat-
zungsstruktur berücksichtigte Not-
wendigkeit, die speziellen Bedürf-
nisse der einzelnen Gruppen jeweils
getrennt behandeln zu können, un-
beeinflußte Meinungs- und Ent-
scheid ungsprozesse.
So werden weiterhin die speziellen
Bedürfnisse der Fachärzte für La-
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bomtoriurnsmcdizin in der Arbeits-
gemeinschaft der Fachärzte für La-
boraloriumsmedizin betreut wer-
den. Dieser berufsverbandliche Zu-
sammenschluß ist der Ursprung der
jetzigen Gesellschaft und wird wei-
terhin die beruflichen Anliegen ih-
rer Mitglieder vertreten. Damit be-
steht für die hauptamtlich auf die-
sem Gebiet tätigen Ärzte weiterhin
die Möglichkeit, ihre Anliegen un-
ter sich zu regeln und weiterhin die
tragende Säule der Gesellschaft zu
bleiben, die sie vor 25 Jahren ge-
gründet haben. Dementsprechend
ist vorgesehen, daß in der Arbeits-
gemeinschaft der Fachärzte für La-
boratoriumsmedizin als Berufsver-
band Deutscher Laborärzte nur die
ordentlichen Mitglieder der Gesell-
schaft zusammengefaßt sind.
Die Deutsche Gesellschaft für La-
boratoriumsmedizin als wissen-
schaftliche Fachgesellschaft wird
zukünftig repräsentiert werden
durch den wissenschaftlichen Ar-
beitskreis der Gesellschaft. Dieser
hat durch die Satzungsneufassung
Organqualität bekommen.
Die Zweigliedrigkeit wird ihren
Niederschlag auch bei der Neuwahl
des geschäftsführenden Vorstandes
finden. Jeweils der 1. bzw. der 2.
Vorsitzende sollten aus dem wissen-
schaftlichen Bereich bzw. aus dem
berufspolitischen Bereich gewählt
werden. Diese Dualität kann sich
ebenfalls wiederfinden bei der Wahl
der beiden Beisitzer des geschäfts-
führenden Vorstandes. Inwieweit
die Funktionsträger Schriftführer
und Kassenwart aus dem wissen-
schaftlichen Bereich oder aus dem

Bereich des Berufsverbandes ge-
stellt werden sollten, müßte die Ab-
stimmung durch die Mitglieder-
sehaft ergeben. Bei einer entspre-
chenden Zusammensetzung des ge-
schäftsführenden Vorstandes wäre
eine zusätzliche organisatorische
Klammer gegeben, die die Zusam-
menarbeit und den Informations-
austausch zwischen den beiden Be-
reichen der Gesellschaft intensivie-
ren wird, aber auch getrennte Bear-
beitungen der wissenschaftlichen
und der beruflichen Belange ermög-
licht.
Auch die nunmehr in der Satzung
vorgesehene Präsidentschaft be-
rücksichtigt den wissenschaftlichen
Anspruch unserer Gesellschaft. Die
zukünftigen Präsidenten der Gesell-
schaft sollen der Repräsentation
dienen, zusätzliche Ansprechpart-
ner für Dritte sein und innerhalb der
Gesellschaft eine verbindende
Funktion ausüben. Die Neuwahlen
können turnusmäßig mit der Ab-
haltung unseres Kongresses für La-
boratoriumsmedizin erfolgen.
Eine wesentliche Neuerung der Sat-
zung besteht darin, daß zukünftig
Mitgliedschaften für MTA bzw.
MTLA mit Erlaubnis zum Führen
ihrer Berufsbezeichnung möglich
sein werden. Diesen wichtigsten
Mitarbeiterinnen des Laborarztes
soll die Möglichkeit einer Mitarbeit
im wissenschaftlichen Bereich unse-
rer Gesellschaft geboten werden. Im
wesentlichsten wird sich diese Mit-
arbeit auf einen Informations- und
darüber hinaus auch Meinungsaus-
tausch beschränken. Gerade diese
Kommunikationsmöglichkeiten

bestanden in der Vergangenheit je-
doch nur in Form privater Kon-
takte unmittelbar am Arbeitsplatz.
Nunmehr jedoch ist die Möglich-
keit gegeben, den erforderlichen
Austausch auch organisatorisch zu
fördern und durchzuführen. Kei-
nesfalls wird die Deutsche Gesell-
schaft für Laboratoriumsmedizin
berufsständische Interessen der.
MTA bzw. MTLA zu wahren ha-
ben. Diese verbleiben bei den ent-
sprechenden Verbänden. Hingegen
wird die Zusammenarbeit mit die-
sen Verbänden durch eine mögliche
Mitgliedschaft von MTA und
MTLA in unserer Gesellschaft wei-
terhin intensiviert ^werden. Dies
kann zu einer weitgefächerten
Koordination im Laborbereich zwi-
schen Arzt und MTA auch außer-
halb der jeweiligen Arbeitsbereiche
und zusätzlich zu den bestehenden
Rechtsgrundlagen führen. Zur Ver-
hinderung einer Dominierung der
übrigen Mitglieder der Gesellschaft
durch MTA bzw. MTLA wurde
diesen Mitgliedern kein Stimmrecht
gegeben. Diese Schlechterstellung
ist jedoch sachlich gerechtfertigt,
zumal der Charakter unserer Ge-
sellschaft als ärztliche Vereinigung
auch zukünftig unverändert bleiben
wird.
Auch den fördernden Mitgliedern
unserer Gesellschaft ist für die Mit-
gliederversammlung ein Teil-
nahme- und Beratungsrecht gege-
ben, jedoch kein Stimmrecht. Diese
Regelung öffnet der Förderung des
Gesellschaftszwecks neue Türen,
ohne daß einseitige Übergewichte
entstehen. H. Reineck P

Schilddrüsen-Diagnostik
von Diagnostic Products

T3 · T4 · HS-TSH · TSuptake · Neo-TSH
1) mit der in Ringversuchen hervorragend bewerteten Doppel-AK/PEG-

Methode: · hohe Präzision u. Dauerqualität - automatisierungs-
freundlich · ausgezeichnetes Preis/Leistungsverhältnis

2) mit der neuen arbeits- und zeitsparenden „Solid-Phase" Technologie
• kein Zentrifugieren · nur zwei Pipettierschritte

o
BIOSIGMA
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INSTAND-Mitfeilunsen

Die Effektivität von Ringversuchen
als externe Qualitätssicherung
im medizinischen Laboratorium
3. Mitteilung: Fortsetzung aus Lab. tned. 5, A+B68 (1981)

Bewertungsmaßstäbe und ihre Auswirkung
Sollwert und Sollbereich

Unter den Bewertungsmaßstäben
spielt die Festlegung des Sollwertes
und Sollbereiches in den Proben,
die bei der internen Qualitätskon-
trolle als Richtigkeitskontrollpro-
ben verwendet bzw. in Ringversu-
chen zur Analyse eingesetzt werden,
eine ausschlaggebende Rolle. Da
beide Kenngrößen aus den Meß-
werten berechnet werden, die durch
Referenzlaboratorien ermittelt wer-
den, muß der Auswahl der Labora-
torien und dem Ermittlungsverfah-
ren eine besondere Fedeutung bei-
gemessen werden. Beide Maßnah-
men sind in den Richtlinien der
Bundesärztekammer für die statisti-
sche Qualitätskontrolle und Durch-
führung von Ringversuchen in ih-
ren Grundzügen festgelegt.
Schon bald nach der Veröffentli-
chung des Textes im Deutschen
Ärzteblatt sind in den Sitzungen des
Arbeitskreises „Richtlinien (1)" der
Bundesärztekammer, des Arbeits-
ausschuß „Qualitätssicherung" der
Kassenärztlichen Bundesvereini-
gung sowie in Tagungen anderer

* Professor H. Jesdinsky, dem für seine Be-
ratung an dieser Stelle besonders gedankt
wird, wird über die Grundlagen der in dieser
Arbeit erörterten Modelle aus statistischer
Sicht berichten.

Gremien, z. B. der Physikalischen
Technischen Bundesanstalt und im
Ausschuß „Ringversuche" von IN-
STAND Mängel und Unzuläng-
lichkeiten erörtert und Vorschläge
zu Korrekturen eingebracht wor-
den. Diese haben ihren Nieder-
schlag auch in Tages- und Fachzeit-
schriften gefunden (2 bis 7).
Zur Sollwertermittlung ist vor allem
darauf hingewiesen worden, daß
hierzu von den beiden mit der
Durchführung von Ringversuchen
beauftragten Organisationen Mo-
delle verwendet werden, die sich in
wesentlichen Punkten unterschie-
den. Diese werden in ihren Grund-
prinzipien im Folgenden wiederge-
geben und die Möglichkeiten einer
Vereinheitlichung erörtert.*

Ermittlung der Sollwerte
und Sollbereiche nach
verschiedenen Modellen

L Modell der Deutschen
Gesellschafter Klinische Chemie
(Zentrale Referenzinstitution)

Von der „Zentralen Referenzinsti-
tution" der Deutschen Gesellschaft
für Klinische Chemie (DGKC) wer-

den bisher, soweit möglich, 3 Refe-
renzlaboratorien zur Ermittlung
von Referenzwerten herangezogen.
Diese müssen je Laboratorium bei
jedem Bestandteil 15 Doppelanaly-
sen an 15 verschiedenen Arbeitsta-
gen durchführen. Der verwendete
Versuchsplan ist von STAMM (8,9)
im einzelnen beschrieben und ent-
spricht dem Schema auf Seite A + B
198.
Mit den ermittelten Werten der Re-
ferenzlaboratorien wird zunächst -
getrennt für die ersten und zweiten
Werte - eine Häufigkeitsverteilung
mit Berechnung der Mittelwerte,
Standardabweichung und der rela-
tiven Standardabweichung sowie
der 2s-Bereiche vorgenommen. An-
schließend wird von beiden Serien
jedes Referenzlaboratoriums aller
Referenzlaboratorien eine Stan-
dardabweichung (s*) gebildet, die
auf die Unterschiede zwischen den
Serien bezogen ist. Mit diesen Maß-
nahmen soll die Vergleichbarkeit
der individuellen Analysen über-
prüft und sollen frühzeitig Ausrei-
ßer erkannt werden.
In einem 2. Computerausdruck er-
folgt dann eine erneute Berechnung
durch eine Kombination von und
s% aller 3 Referenzlaboratorien.
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Das Ergebnis ist der gemittellc Mit-
telwert x, s, H- 2s und der Mediän
m (siehe Abbildung 1).

Dabei wird eine symmetrische Ver-
teilung vorausgesetzt. Wenn bei der
Berechnung von ± 2s mehr als 5%
der Ergebnisse - wahrscheinlich
sind die Einzelergebnisse der Dop-
pelbestimmung gemeint - außer-
halb dieser Grenzen liegen, ist nach
der älteren Fassung (8) der 95%-Be-
reich aller ersten Ergebnisse ver-
wendet worden.

1. 3 Referenzlaboratorien
2. 15 Doppelbestimmungen je

Referenzlaboratorium an 15
verschiedenen Werktagen un-
ter Routinebedingungen, in
flüssigen Proben 10 Doppelbe-
stimraungen

3. Computerauswertung der
1. und 2. Ergebnisse getrennt
für jedes Laboratorium

3.1 Häufigkeitsverteilung aller
Analysenergebnisse und Be-
rechnung der Kenngrößen
- arithmetischer Mittelwert
- Standardabweichung von

Tag zu Tag
- Standardabweichung in

der Serie
- 2s-Bereich

3.2 Kombination der Daten mit
Berechnung der gemittelten
Kenngrößen
- Sollbereich (SB) als klein-

ster Bereich (95% der Er-
gebnisse)

- Sollwert (SW)
- Mittelwert im Sollbereich

(SB)
- Mediän

4. Bewertungsgrenzen
- Obergrenze

= SW +l,5x (Obergrenze
SB minus SW)

- Untergrenze
= SW -l,5x (Obergrenze

SB minus SW)

Modell I der DGKC:
Versuchsplan fur die Ermitt-
lung der Sollwerte und
Bewertungsgrenzen aus
Analysenergebnissen der
Referenzlaboratorien

Kontroilprobcn P
Analysenbestandteil A
Analysenmethode M(A)
Laboratorium L

Analysenergebnisse für A

Erste und zweite Werte

Häufigkeitsverteilung von

s* (die auf Unterschiede
zwischen den Serien
bezogene
Standardabweichung)

Kenngrößen x, s, V%(s%)
2s-B ereich ±2s

Kombination der Daten*
(aller 3 Laboratorien).

Gemittelte Mittelwerte
s, x± 2s', Median m

X,,X2,...,Xn

'F,,F2,...,Fk

x±2s
m

Abb. l
Diagramm einer Computerevaluation der Analysenergebnisse einer
Sollwertermittlung (In Anlehnung an HANSERT und STAMM (2))

Mit den geschilderten Maßnahmen,
der Ermittlung durch unabhängige
qualifizierte Referenzlaboratprien,
die den Anforderungen der Richtli-
nien entsprechen, sowie der Analyse
unter Routinebedingungen wird
nach STAMM eine „realistische"
Größenordnung (der Sollbereiche)
erhalten.

In dem Modell der DGKC dürfen
also, wenn STAMM richtig verstan-
den wird, systematische Unter-
schiede zwischen den Referenzlabo-
ratorien nicht auftreten bzw. werden
bei auftretenden Abweichungen nach
Klärung der Ursachen und durch
Nachuntersuchungen beseitigt. Die-
ses postulierte Verschwinden bzw.
die Verminderung der Varianzkomr
ponente für systematische Unter-
schiede zwischen den einzelnen Labo-

ratorien könnte in einer so kleinen
Stichprobe von nur 3 Referenzlabo-
ratorien leicht als gerechtfertigt an-
gesehen werden. Es besteht jedoch
die Gefahr, daß in der Realität vor-
handene Unterschiede - mögen sie
nun aufklärbar sein oder nicht - auf
diese Art und Weise wegdiskutiert
werden. Dieses Vorgehen kann eine
Erklärung für die auffällige Lage der
Teilnehmermittelwerte zu den Soll-
werten liefern.

In den oben genannten Publikatio-
nen (8,9) wird bereits erwähnt, daß
Sollwert und Mittelwert der Teil-
nehmer in 4/5tel der Ringversuche
nicht mehr als 1s zwischen den La-
boratorien abweichen. Bei solchen
Differenzen ist eine gerechte Bewer-
tung, insbesondere im Hinblick auf
die Abhängigkeit der Honorierung
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dor Laboruntcrsuchungcn durch
die Kasscnärzllichen Vereinigun-
gen von der Nennung eines jeden
Bestandteils in einem Zertifikat, zu-
mindest für einen Teil der Teilneh-
mer in Ringversuchen in Frage ge-
stellt worden. Hierzu hat ROTZ-
LER (2) eindrucksvolle Beispiele
für eine falsch positive bzw. falsch
negative Bewertung mitgeteilt.
An einigen YOUDEN-Plots, in de-
nen jeder Punkt das Ergebnis der
Werte in beiden Proben wiedergibt,
seien die z. T. erheblichen Abwei-
chungen der Teilnehmerwerte ge-
genüber dem jeweiligen Sollwert er-
kennbar (Abb. 2).
Als Vorteile dieses Modells werden
angesehen:
- die relativ einfache und über-
schaubare Organisation auf Grund
der geringen Zahl der Referenzla-
boratorien,
als Nachteile
- die geringe Zahl der Referenzla-
boratorien,
- die notwendigen Nachermittlun-
gen bei stärker abweichenden La-
bormittelwerten,

- die hohe Belastung für die Refe-
renzlaboratorien durch die vorge-
schriebenen 15 Serien an 15 Arbeits-
tagen - wobei zusätzlich die Objek-
tivität der Werte nach der 5. Serie
bei manueller Testdurchführung
u. U. nicht voll gegeben sein dürfte,
- das angewandte parametrische
Auswerteverfahren (gegenüber dem
in l .3 wiedergegebenen Modell des
VDGH), sowie
- das Fehlen der gleichzeitigen Un-
tersuchung einer Blindprobe.

2. Modell von INSTAND,
Institut für Standardisierung und
Dokumentation im medizinischen
Laboratorium

Das Sollwertmodell von IN-
STAND hat sich im Laufe der Jahre
auf Grund der vorliegenden Erfah-
rungen mehrfach geändert (10, 11,
12, 13,14).
Ausgangspunkt war das Vorgehen
bei .der Ermittlung des HbCN-Stan-
dards, nach dem die Analyse durch
2 Untersucher an 2 verschiedenen
Tagen in 2 Proben erfolgt ist (siehe
bei v. BOROVICZENY (15).

Abb. 2

YOUDEN-Plots. entnommen aus dem Bericht derDGKC,
Externe Qualitätskontrolle 1/81

über Bilirubin, Methode Jendrassik und Grof, Glucose, Perid-Methode,
Harnsäure, Methode Uricase Kageyama, Kreatinin, Jaffe-Reaktion nach TCE
Gamma-GT, Methode nach Szasz, GOT, Standardmethode

Abweichungen der Teilnehmermittelwerte vom Sollwert
der Referenz-Labors

bei

Bilirubin
Glucose
Harnsäure
Kreatinin
Gamma-GT
GOT

Einheit

/
/
/l
/1

U/l
U/l

Probe A
Sollwert TN-Wert Abw.in%

53.9 50.8 -5.75
14.0 14.0 ±0.00

265 257 -3.02
371 348 -6.20
164 180 +9.76
165 153 -7.27

Probe B
Sollwert TN-Wert Abw. in %

89.3 84.6
11.9 11.5

321 308
434 440

66 66
110 106

-5.26
-3.36
-4.05
+1.38
±0.00
-3.64

Von vornherein sind Anfang der
siebziger Jahre Analysen in jeder
Probe durch mehrere Untersucher,
z. T. bis 20 und mehr Referenz-
Laboratorien, mit verschiedenen
Methoden und verschiedenen Gerä-
ten an 2 verschiedenen Arbeitstagen
in Dreifachbestimmungen gefor-
dert worden.
Als sich bei einer Reihe klinisch-
chemischer Bestandteile zu erwar-
tende methodenbedingte Unter-
schiede der Ergebnisse gezeigt ha-
ben, ist folgendermaßen vorgegan-
gen worden:
Es sind Analysen in 10 verschiede-
nen Laboratorien durch 2 gut einge-
arbeitete Untersucher mit 2 ver-
schiedenen Methoden und 2 ver-
schiedenen Geräten bzw. Metho-

1 den-Gerätekombinationen an 2 ver-
schiedenen Arbeitstagen in Drei-
fachbestimmungen erfolgt. (Abb. 3)'
Der Aufwand, den jedes Referenz-
laboratorium mit der Analyse von
je 12 Werten je Methode hat über-
nehmen müssen, hat sich als zu ar-
beits- und kostenaufwendig, aber
auch nicht als notwendig erwie-
sen, (siehe hierzu auch GRUBER
(16), und U. P. MERTEN mit
v. KLEIN-WISENBERG und
SCHUMANN (17). Infolgedessen
ist schon bald dazu übergegangen
worden, von jedem der 10 Labora-
torien durch 2 gut eingearbeitete
Untersucher, meist mit der gleichen
Methode und verschiedenen Gerä-
ten oder auch dem gleichen Gerät
bzw. der gleichen Methoden-Gerä-
tekombination, Analysenwerte er-
mitteln zu lassen.

Dabei ist vorgeschrieben, die einzel-
nen Werte aus verschiedenen Serien
zu nehmen. Auf die sonstigen in den
Referenzlaboratorien getroffenen
Maßnahmen, also Bildung eines
Mittelwerts aus Mehrfachbestim-
mungen innerhalb der Serie, Aus-
schluß und Ersetzen nicht plau-
sibler Werte usw. wird kein Einfluß
genommen. /

Bei der Auswertung werden zu-
nächst für alle Werte die 2s-Berei-
che errechnet, anschließend die au-
ßerhalb desselben liegenden Werte
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Abb. 3
Schemata zur Ermittlung von Referenzwerten in den Proben,
die bei den Instand-Ringversuchen verwendet "werden*

Optimale BESTIMMUNG von Referenzwerten durch '
2 gut eingearbeitete Untersucher in Zweifach- oder Dreifach-Bestimmungen
mit 2 Methoden
und 2 Gerätekombinationen
an 2 verschiedenen Tagen

Methode l
'Gerät l

PROBE

Untersucher I

Untersucher ·

Methode 2
Gerät 2

Methode l
Gerät l

Methode 2
Gerät 2

BESTIMMUNG von Referenzwerten durch
2 gut eingearbeitete Untersucher in Zweifach- oder Dreifach-Bestimmungen

mit der gleichen Methode
mit verschiedenen Geräten bzw.
mit demselben Gerät

> an 2 verschiedenen Tagen

Untersucher I

PROBE

Untersucher II-

Gleiche Methode
Gerät l

Gleiche Methode
Gerät l oder 2

Gleiche Methode
Gerät I

Gleiche Methode
Gerät l oder 2

1 l
Wert 2

2 3
3 4

Wert 5
4 6
•5 7

Wert 8
6 9
7 10

Wert 11
8 12

BESTIMMUNG durch
l gut eingearbeiteten Untersucher

unter denselben Versuchsbedingungen
an 2 verschiedenen Tagen

PROBE - - Gleicher Untersucher -

l l
*& Wert 2

Gleiche Methode^X 2 3
Gleiches Gerät <^
Gleiche >^3 4
Reagenzien * Wert 5

4 6

Zur Erläuterung der gegebenen Schemata muß betont werden, daß bisher eine
Differenzierung der Ergebnisse unter Berücksichtigung der verwendeten Meß-
geräte bewußt nicht erfolgt ist. In INSTAND ist stets der Standpunlct vertreten
worden, daß die Kalibrierung der verwendeten Meßgeräte so erfolgen muß, daß
geratebedingte Abweichungen vermieden werden.

ausgeschieden und mit den verblei-
benden der arithmetische Mittel-
wert als Sollwert, Standardabwei-
chung und relative Standardabwei-
chung sowie der 2- bzw. 3s-Bereich
(\ ± 2s bzw. + ± 3s) als Sollbereich
berechnet. Zusätzliche Korrekturen
können als notwendig angesehen
werden, wenn beispielsweise die
Standardabweichung von bisheri-
gen Erfahrungswerten stark ab-
weicht. Hierbei wird die relative
Standardabweichung zugrundege-
legt.

Neben dieser unstrukturierten Aus-
wertung wird eine Varianzanalyse
der Daten (Einfachklassifikation
mit Laboratorien als zufalligem
Faktor) vorgenommen. Die Erfah-
rungen zeigen, daß die Varianz-
komponente Labor zumeist signifi-
kant von Null abweicht und gleich
oder größer ist als diejenige für den
Wiederholungsfehler.
Entsprechend ist von 1975 bis 1978
nach dem folgenden Schema vorge-
gangen worden, wobei möglichst 10
Laboratorien eingesetzt worden

1.

2.

3.

10 Referenzlaboratorien (nicht
unter 5 bis 6)
4 Analysenwerte an 2 bzw. 4
verschiedenen Arbeitstagen
bzw. in 4 verschiedenen Serien
Computerauswertung

3.1 Ermittlung des 2s-Bereichs
aller Werte der Referenzlabora-
torien

3.2 Ermittlung der Kenngrößen
derjenigen Werte, die inner-
halb des 2s-Bereichs unter 3.1
liegen
- Mittelwert im 2s-Bereich als

Sollwert
- Standardabweichung s
- relative Standardabweichung

s%(VK%)
Bewertungsgrenzen
- obere Grenze: Sollwert zu-

züglich der 3-fachen Stan-
dardabweichung

- untere Grenze: Sollwert ab-
züglich der 3-fachen Stan-
dardabweichung

4.

Modell der IN STA ND-
Prüfinstitution
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sind und eine Beschränkung auf 5
bis 6 Laboratorien nur bei „neu ein-
geführten4* bzw. „auslaufenden"
Methoden erfolgt ist.*

Vorteile des INSTAND-Modells
können darin gesehen werden,
daß
- eine größere Zahl von unabhän-
gig voneinander ermittelten Refe-
renzwerten zur Ermittlung von Soll-
wert und Sollbereich eingesetzt wer-
den,
- stärkere Abweichungen (Ausrei-
ßer) durch ein einfaches Verfahren
eliminiert werden können,
- die an der Sollwertermittlung be-
teiligten Referenzlaboratorien
durch eine Teilnahme an allen
Ringversuchen von INSTAND,
meist auch anderer Ringversuchs-
organisationen einer ständigen
Kontrolle unterworfen sind, so daß
sich der Versuchsleiter laufend über
den Leistungszustand des einzelnen
Referenzlaboratoriums orientieren
kann.

Darüber hinaus ist über Computer-
auflistungen eine differenzierte
Beurteilung über den Einfluß von
Methoden, Reagenzien und Gerä-
ten möglich, die den Versuchsleiter
in die Lage versetzen, methöden-,
reagenzien- und gerätebedingte Ab-
weichungen zu erkennen und gege-
benenfalls zu berücksichtigen.

Nachteile, auch bei diesem Modell,
könnten
— das angewandte parametrische

Auswerteverfahren, sowie
— das Fehlen einer gleichzeitigen

Untersuchung einer Blindprobe
sein.

3. Modell des Verbandes der
Diagnostica- und Diagnostica-
geräte-Hersteller (VDGH)

Innerhalb des VDGH, in dem fast
alle Hersteller von Kontrollproben,
Geräten und Reagenzien in der

* Als „auslaufend" sind solche Methoden
verstanden worden, die im Laufe der Zeit nur
noch von wenigen Teilnehmern angewendet
worden sind.

Bundesrepublik vertreten sind, ist
ein weiteres Modell entwickelt wor-
den, um für die Sollwertermittlung
in Proben des Handels eine einheit-
liche Grundlage zu schaffen (18).
Das Modell basiert auf den experi-
mentellen Daten von 2 Kontroll-
proben, in denen 8 Bestandteile mit
bestimmten Methoden durch 11
verschiedene Firmenlaboratorien in
15 Serien an aufeinanderfolgenden
Arbeitstagen in Doppelbestimmun-
gen analysiert worden sind. Dabei
ist untersucht worden, welche Me-
thode zur Berechnung des Sollbe-
reichs und Sollwertes die besten
Übereinstimmungen ergeben hat.
Diese hat sich gefunden, wenn der

- Sollbereich als der kürzeste Be-
reich festgelegt wird, der 95% der
empirischen Verteilung aller Beob-
achtungen enthält und der
- Sollwert als Mediän der so ge-
stutzten Verteilung gewählt wird.

Um festzustellen, wieviel Laborato-
rien an der Bestimmung beteiligt
werden müssen, ist versucht wor-
den, das Ergebnis des Gesamtmate-
rials an Teilstichproben wiederzu-
finden. Dabei hat sich gezeigt, daß
die Auswahl von 6 Laboratorien
mit den ersten 5 Serien befriedigend
übereinstimmende Werte liefert
und erst bei unter 6 Laboratorien
das Ergebnis gegenüber den insge-
samt 11 schlechter ist.

Dieses Modell ist von den Autoren
(18) als ein „optimiertes vertei-
lungsfreies Sollwertermittlungsmo-
dell" bezeichnet worden. Hervorge-
hoben wird, daß nur „qualitätskon-
trollierte" Werte über ein „nicht pa-
rametrisches Verfahren" zur Be-
rechnung der Kenngrößen verwen-
det werden. .
„Qualitätskontrolliert" bedeutet
hier, daß bei jeder Sollwertermitt-
lung in jeder Serie eine Blindprobe
von den Referenzlaboratorien mit-
untersucht werden muß. Dies hat
zum Ziel, Abweichungen von einem
durch Voruntersuchungen ermittel-
ten Lagebereich zu erkennen, die
dazu berechtigen, alle Werte des be-
treffenden Laboratoriums in der

entsprechenden Serie von der Be-
rechnung der Kenngrößen auszu-
schließen. Dies geschieht auch
dann, wenn Meßwerte, z. B. nahe
dem Mediän bzw. innerhalb der to-
lerierten Wertepools liegen - was
auch als „falscher Alarm" angese-
hen und wieder rückgängig gemacht
werden könnte.

Dieser „falsche Alarm" tritt nach
der bisherigen Erfahrung jedoch
nur ein, wenn die relative Standard-
abweichung (s%, VK%) bei einer
bestimmten Methode sehr hoch
liegt und die „Ausschlußgrenzen"
der Blindprobe sehr eng liegen, oder
wenn die Proben, in denen eine Soll-
wertermittlung erfolgt, sich bei der
Analyse anders verhalten als die
Blindprobe, wenn z. B. unterschied-
liche Probeneigentrübungen vorlie-
gen.

Als „Blindprobe" wird eine Probe
aus einer voraufgehenden Sollwert-
ermittlung eingesetzt, um gleichzei-
tig Probenveränderungen zu erfas-
sen, die seit der Sollwertermittlung
bei manchen Bestandteilen beob-
achtet worden sind.

Die Festlegung des Sollbereichs
durch den kürzesten 95%-Bereich
kann dazu führen, daß dieser un-
symmetrisch zum Mediän der ent-
sprechend dem VDGH-Modell ge-
stutzten Verteilung liegt, weshalb
das Modell als „nichtparametrisch"
bezeichnet worden ist.

1. 6 Laboratorien
2. 5 Analysenwerte in 5 verschie-

denen Serien bzw. an 5 ver-
schiedenen Arbeitstagen unter
gleichzeitiger Untersuchung
einer Blindprobe

3. Computerauswertung
3.1 Ermittlung aller Werte, die in

einer bestimmten Serie in der
Blind probe nicht innerhalb der
„Ausschlußgrenzen" liegen

3.2 Berechnung des Mediän aus
den 95% qualitätskontrollierten
Daten (d. h. nach Ausschluß
der unter 3.1 gefundenen
Daten) /

4. Bewertungsgrenzen
Kürzester 95%-Bereich aller
qualitätskontrollierten Daten

Modell 111 des VDGH
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Die Vorteile dieses Modells liegen in
einem

- robusteren Lagekriterium,
- einheitlichen Qualitätskontroll-

system während der Ermittlung
der Referenzwerte durch Mitfüh-
ren einer Blindprobe und einem

- Verzicht auf Anforderungen an
die Werteverteilung (nichtpara-
metrisches Verfahren), abgese-
hen von dem Ausschluß von
Werten einer Serie, in der der

Blind wert nicht in den festgeleg-
ten „Ausschlußgrenzen*4 liegt.

Als Nachteil wird
- der größere organisatorische

Aufwand durch zusätzliche Un-
tersuchung der Blindprobe ange-
sehen, der jedoch verringert wer-
den kann, wenn möglichst viele
Kon troll proben zur gleichen Zeit
zusammen mit der Blindprobe
analysiert werden.

4. Vergleichende Darstellung der
Rechentechniken nach dem
INSTAND- und V DG H-Modell

Seit 1979 ist das INSTAND-Modell
mit dem Modell des VDGH mit Er-
weiterung der Zahl der Analysen je-
des Referenzlaboratoriums von 4
auf 5 Analysen in 5 verschiedenen
Serien und Mitführen einer Blind-
probe unter Trennung der von bei-
den Organisationen verwendeten
Rechentechniken angewandt wor-
den. Die hierbei gewonnenen Daten

Der höchste und der niedrigste Wert liegen bei IN- ·
STAND außerhalb des 2s-Bereichs und sind daher nicht
in die Berechnung der Kenngrößen einbezogen worden.
Beide Werte sind von demselben Labor mitgeteilt wor-
den, dessen Werte über den gesamten Bereich streuen.
Allerdings ist diese Streuung sehr gering (s% = 1.25).
Derselbe Teilnehmer hat in der Blindprobe in der 2. Serie
einen Wert angegeben, der außerhalb der „Ausschluß-
grenzen" liegt, ebenso wie ein zweiter Teilnehmer in
dessen 5. Serie. Infolgedessen sind nach der
VDGH-(B)-Technik die entsprechenden Serienwerte in
der Kontrollprobe nicht in die Berechnung des Mediän
und des kürzesten 95%-Bereichs einbezogen worden.
Die Kenngrößen beider Modelle zeigen keine nennens-
werten Unterschiede.

Während nach der IN ST AN D-Technik nur der unterste
Wert eines Ref. Labors nicht in die Berechnung der
Kenngrößen einbezogen werden konnte, finden sich in
der VDGH-(B)-Spalte W Werte mit einer l, da die
Werte in den entsprechenden Serien der Blindprobe au-

ßerhalb der „Ausschlußgrenzen" gelegen sind. Es fällt
aber hier auf, daß der größte Teil dieser Werte in den
2s-Grenzen nach der IN ST AN D-Technik liegen, so daß
zumindest bei einem Teil dieser Werte ein „Falsch-
alarm "gegeben worden ist. 7 der 10 Werte können daher
von dem Versuchsleiter wieder in die Berechnung einbe-
zogen werden. Solche „Falschalarme" treten nach der
Erfahrung bei größeren, meist methodenbedingten
Streuungen auf, ebenso, wenn die Ausschlußgrenzen der
Blindprobe zu eng gewählt worden sind, oder wenn die zu
uniersuchenden Proben sich im Test anders verhalten als
die Blindprobe, z. B. bei unterschiedlichen Proben-
eigentr Übungen.
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haben uns einen Vergleich ermög-
licht» über den später berichtet wird.

An 4 verschiedenen Computeraus-
drucken soll gezeigt werden, wie sich
beide Modelle vergleichen lassen.

In den Ergebnisausdrucken finden
sich neben den Bezeichnungen des
analysierten Bestandteils, der ver-
wendeten Methode und Einheit fol-
gende Kurzzeichen:

Zwischen beiden Werteauilistungen
und in den beiden rechten Spalten
finden sich diejenigen Werte, die bei
INSTAND
- nicht innerhalb der 2s-Bereiche
aller Werte liegen und von der Be-
rechnung der Kenngrößen als

„Ausreißer" ausgeschlossen wor-
den sind, mit einer 1;
~ nach Rekalkulation der 2s Berei-
che nicht mehr in den neu berechne-
ten 2s-Grenzen liegen, jedoch noch
in deren Berechnung einbezogen
worden sind, mit einer 2 und

NR = Lfd. Nummer
PRB Probennummer
TNR Teilnehmernummer
LVF Linkes Vorfeld (Methoden-Nr.)
R l Rechtes Vorfeld l (Reagenzien-Nr.)
R2 Rechtes Vorfeld 2 (Geräte-Nr.)
WERT Ermittelter Meßwert

Werte geordnet nach der Teilnehmernum-'
mer der Referenzlaboratorien

geordnet nach ansteigenden Ziffern -

TNR, LVF, R1,R2, WERT geordnet nach der Höhe des Meßwertes in
absteigender Konzentration

Die Werte eines Ref.Labors liegen systematisch zu hoch. -
4 dieser Werte sind bei INSTAND (I) mit einer (1)
gekennzeichnet worden; sie liegen nicht im 2s-Bereich.
Der 5. Wert ist aus demselben Grunde von dem Ver-
suchsleiter mit (9) bezeichnet und ebenfalls nicht in die
Berechnung der Kenngrößen einbezogen worden.
Nachdem VDGH-( B)-Modell sind alle 5 Werte bereits
in der Blindprobe als außerhalb der „Ausschlußgrenzen "
erkannt und daher bei der Berechnung der Kenngrößen
nicht berücksichtigt worden. Entsprechend finden sich
zwischen Mediän und Mittelwert, 2s~Bereich und
95%-Bereich nur geringe Unterschiede.

4 Werte eines Ref.Labors liegen systematisch zu tief
(mehr als 20% niedriger als der des vorher genannten
Labors), ebenso der 5. Wert; dieser ist hei INSTAND
(I) nachträglich vom Versuchsleiter durch eine (9) ge-
kennzeichnet worden. Alle Werte desselben Teilnehmers
liegen nach dem VDGH-( B)-Modell in der Blindprobe
außerhalb der „Ausschlußgrenzen". Da ein weiterer
Teilnehmer in der ersten Serie der Blindprobe ebenfalls
den Anforderungen nicht entsprochen hat, finden sich
geringe Unterschiede beiden Kenngrößen, da auch des-
sen Probenwert der L Serie nicht bei der Berechnung
berücksichtigt worden ist.
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- die vom Versuchsleiter aus be-
sonderen Gründen zusätzlich von
der Berechnung der Kenngrößen
ausgeschlossen worden sind, mit ei-
ner 9 versehen worden sind.
- Eine 0 bedeutet, daß diese Werte
in die Berechnung eingeschlossen
worden sind.
Beim VDGH werden aus den oben
angegebenen Gründen, wenn Teil-
nehmerwerte in der Blindprobe in
einer Serie nicht in den geforderten
Bereichen liegen, diese ebenfalls mit
einer l, und die restlichen mit einer
0 versehen.

Unterhalb der Werteauflistungen
und Kennzeichnungen finden sich
jeweils für das VDGH- und IN-
STAND-Modell die einzelnen
Kenngrößen ausgedruckt.

In einer weiteren Mitteilung erfol-
gen Berichte über Untersuchungen,
wieweit sich der arithmetische Mit-
telwert vom Mediän unterscheiden
und wieweit Abweichungen der
Teilnehmer-Mittelwerte von den
zugehörigen Sollwerten auftreten.
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Aus ärztlichen Körperschaften
und Verbänden

Gebühren für Laborleistungen
Seit nunmehr 10 Jahren versuchen
die Kassenärztlichen Vereinigun-
gen einschließlich der Kassen-
ärztlichen Bundes-Vereinigung
(KBV), die Kostenexplosion auf
dem Laborsektor „in den Griff' zu
bekommen. So vollständig scheint
dies nicht gelungen zu sein; denn zu
Beginn des Jahres 1981 schlugen die
Ersatzkassen Alarm und meldeten
die Verwirklichung der Zusagen der
Dernbacher Erklärung an. Darauf-
hin wurden die 20 häufigsten La-
borleistungen zunächst im Honorar
um 10% gesenkt.
In diesem Zusammenhang ist inter-
essant, daß die für die Erarbeitung
entsprechender Vorschläge zustän-
dige Arbeitsgemeinschaft gem. § 19
Ersatzkassenvertrag (EKV) zu Be-
ginn des Jahres den Vorständen der
KBV und des Verbandes der Ange-
stellten-Krankenkassen und des Ar-
beiter-Ersatzkassenverbandes
(VdAK/AEV) empfohlen hatten,
keine Kürzungen der Laborleistuh-
gen vorzunehmen (Abschnitt M der

-GO), weil
- diese Kürzungen einseitig Arzt-

gruppen belasten würden, welche
die Steigerung der Gesamtausga-
ben allein nicht zu vertreten ha-
ben,

- die beabsichtigte Umstrukturie-
rung des Abschnittes M E-GO
durch solche Maßnahmen ge-
hemmt würde und

- die Ausgaben für Laborleistun-
gen nicht überproportional ange-
stiegen sind.

Vielmehr hielt die Arbeitsgemein-
schaft gem. § 19 EKV Maßnahmen
für erforderlich, die alle Vertrags-
ärzte gleichmäßig belasten, z. B.
eine befristete generelle oder punk-
tuelle Absenkung der Vergütung
vertragsärztlicher Leistungen. Für
den Fall, daß die Vorstände den-
noch Honorarsenkungen auf dem
Laborgebiet beschlössen, sollten
diese befristet sein und den Umbau
der -GO nicht unmöglich machen.
Zur Beurteilung der Auswirkungen
von Honorarkürzungen auf dem
Laborgebiet hat die Arbeitsgemein-
schaft Modellrechnüngen durchge-
führt. Dabei wurde festgestellt:

1. Werden die 30 häufigsten Labor-
leistungen um 20% gekürzt, so
ergibt dies eine Absenkung des
Gesamthonorars von ca. 2,4%.

2. Werden die 29 häufigsten Labor-
leistungen (ohne Nr. 3749) um
20% gekürzt, so ergibt dies eine
Absenkung des gesamten Hono-
rars für kassenärztliche Leistun-
gen von ca. 1,9%. Wird der
Höchstwert der Nr. 3749 zusätz-
lich auf 50,- DM (0,4%) ge-
kürzt, so ergibt sich insgesamt
eine Absenkung des Gesamtho-
norars von ca. 2,3%.

3. Werden die rationalisierungsfa-
higen Laborleistungen des Kata-
logs I (Tabelle 1) um 20% ge-
kürzt, so ergibt dies eine Absen-
kung des Gesamthonorars von
ca. 1,3%.

4. Werden die rationalisierungsfa-
higen Laborleistungen des Kata-

logs 11 (Tabelle 2) um 20% ge-
kürzt, so ergibt $es eine Absen-
kung des Gesamthonorars von
ca. 1%.

5. Wird zusätzlich zur Maßnahme
nach Nr. 3 der Höchstwert der
Nr. 3749 auf 50 - DM gekürzt,
so ergibt sich insgesamt eine Ab-
senkung des Gesamthonorars
von ca. 1,7%.

6. Wird zusätzlich zur Maßnahme
nach Nr. 4 der Höchstwert der
Nr. 3749 auf 50- DM.gekürzt,
so ergibt dies insgesamt eine Ab-
senkung des Gesamthonorars
von ca. 1,4%,

7. Werden die 20 häufigsten Labor-
leistungen um 10% gekürzt, so
ergibt dies eine Absenkung des
Gesamthonorars von ca. 0,79%.
Wird gleichzeitig der Höchst-
wert der Nr. 3749 auf 55- DM
gekürzt, so ergibt dies eine Ab-
senkung des Gesamthonorars
von weiteren ca. 0,21%. Insge-
samt bewirkt diese Maßnahme
eine Absenkung des Gesamtho-
norars von ca. 1%.

Im Mai d. J. haben die Vertreter der
Berufsverbände der Frauenärzte,
der Pathologen und der Laborärzte
eine Anhebung der Gebührennum-
mern 4851 und 4852 (zytologische
Untersuchung) als notwendig er-
klärt und sich entsprechend an die
Kassenärztliche Bundesvereinigung
gewandt. Jedem Fachmann liegt die
Begründung auf der Hand, so daß
die angestrebte Verbesserung nichts
anderes ist als eine nachträgliche
Angleichung.
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Tah. 1: Katalog I

3553 Thymolreaktion 3717
3621 Albumin 3718
3623 Gesamteiweiß 3720
3624 Hämotokritwert 3730
3625 Hämoglobin 3735
3661 Glukose im Blut 3737
3663 GOT 3738
3664 GPT 3739
3681 Calcium 3790
3682 Kalium 3970
3683 Lithium
3684 Magnesium 4200
3685 Natrium
3691 Kalium
3692 Lithium
3693 Natrium
3701 Calcium 4205
3703 Eisen
3710 Bilirubin gesamt und/oder direkt
3711 Cholesterin gesamt
3714 Harnstoff
3715 Harnsäure

Kreatinin
Lipide gesamt
Triglyzeride
a-Amylase
Gamma-GT
LDH
Alkalische Phosphatase
Saure Phosphatase
PBJ
Thromboplastinzeit nach Quick
(TPZ)
Bestimmung der Erythrozyten- und
der Leukozytenzahl, ggf. auch des
Härnatokrits, einschl. der rechnerisch
ermittelten Parameter, mittels mecha-
nisierter Geräte (Teilchenzähler)
Vollständiger Blutstatus (Hb., Ery-
throzyten- und Leukozytenzählung,
Farbe-Index und quantitative Diffe-
renzierung des gefärbten Blutausstri-
ches), zusammen ... (40% davon ra-
tionalisierungsfähig)

Katalog l der Arbeitsgemeinschaft gem. § 19 Ersatzkassenvertrag über „rationalisierungsla
hige Laborleistungen".

Tab. 2: Katalog II

3623 Gesamteiweiß
3661 Glukose im Blut
3663 GOT
3664 GPT
3681 Calcium
3682 Kalium
3685 Natrium
3691 Kalium
3693 Natrium
3701 Calcium
3703 Eisen
3710 Bilirubin gesamt und/oder direkt
3711 Cholesterin gesamt

3714 Harnstoff
3715 Harnsäure
3717 Kreatinin
3720 Triglyzeride
3730 a-Amylase
3732 CPK
3733 HBDH
3735 Gamma-GT
3737 LDH
3738 Alkalische Phosphatase
3739 Saure Phosphatase

Saure Phosphatase, tartrathemmbar
3742 Cholinesterase

Katalog 11 der Arbeitsgemeinschaft gem. § 19 Ersatzkassenvertrag über „rationalisierungsfa-
hige Laborleistungen".

Mit dem Begriff „rationalisierungsfahig" in diesem Zusammenhang zu operieren, kann sehr
heikel sein, weil ich hierunter die Möglichkeit verstehe, Kosten nennenswert zu senken, also
im wesentlichen menschliche Arbeitskraft einzusparen. Dabei darf aber gleichzeitig der
Gesichtspunkt der Güte des Produktes nicht außer Acht gelassen werden. In der Laborato-
riumsmedizin bedeutet dies Fachkenntnisse des verantwortlichen Arztes und laufende Über-
wachung durch diesen. Außerdem setzt eine echte Rationalisierung einen Mindestumfang der
Aufträge voraus, beim Laborarzt die Häufigkeit der entsprechenden Überweisungen (neuer-
dings auch ..Fremdzuweisung*' im Gegensatz zur „Eigenüberweisung" an Laborgemeinschaf-
ten genannt).
Rationalisierungen erfordern große Investitionen, große Investitionen erfordern aber opti-
male Ausnutzung mit der Folge, daß die einzelne Leistung mit weniger Kosten erstellt werden
kann, die Gesamtausgaben aber steigen können, wenn der Geldgeber der Investitionen
zugleich Auftraggeber ist und dritte die Leistungen bezahlen müssen.
Auf dem RVO-Sektor versuchen die einzelnen Kassenärzllichen Vereinigungen, die hier zur
Diskussion stehende Kostenentwicklung mit Hilfe des Honorarvcrteilungsmaßslabes (HVM)
zu steuern. Hierbei gibt es sehr unterschiedliche Wege. Im HVM der Kassenärztlichen
Vereinigung Bayerns werden die Kürzungen in Abhängigkeit von der tatsächlichen Serien-
länge der einzelnen Laborleistungen vorgenommen, so daß der Maßstab an den Ort der
Entstehung gelegt wird. Soweit überhaupt Kürzungen von Laborlcislangen in Abhängigkeit
von Rationalisierungen für richtig gehalten werden, dürfte dies noch eine der gerechtesten
Lösungen sein. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein kürzt nach einem Staficl&chcma,
das mit Sicherheit nicht gerecht ist, weil alle Laborleislungen in gleicher Weise behandelt
werden, also die vielleicht sehr rationell durchgeführte Blutzuckerbeslimmung genauso wie
eine aufwendige anaerobe Kultur oder die zeitaufwendigen mikroskopischen Untersuchun-
gen.
Man kann also der Ansicht der Arbeitsgemeinschaft gem. § 19 EKV, eine Umstrukturierung
des Abschnittes M -GO wird für notwendig gehalten, nur zustimmen, falls die Änderung der
Talsache Rechnung trägt, daß es Ärzte ohne und Ärzte mit Weiterbildung in der Laboralo-
riumsmedizin gibt. Jeder Arzt darf zwar alles, jeder Arzt kann aber nicht alles. Maßstab soll
über das Verantwortungsbewußtsein des Arztes die optimale Versorgung des Patienten sein.
Die Gebührenordnung kann den Am hierin unterstützen. H. Lommcl D

,u n 1*?!̂  re^J^M?!5 yQ9 $
ÄuswerfürigenTu nd -Ausdruck

ZINSSEfTAMUYTIC GMBH
Postfach 50lT5lE6000'Frankfi
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Laborärztliche Tätigkeit in
Krankenhäusern
Dr. mcd. Reiner Dcnnebaum
Abteilung Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
(Leiter: Prof. Dr. Prellwitz Universität Mainz)

Grundsätzliche Ausführungen eines jüngeren Kollegen zur Serie „Ärztliche und technische Leistungen im
medizinischen Laboratorium'', die im nächsten Heft dieser Zeitschrift mit einem ausführlichen Beitrag von
ihm fortgesetzt werden.

Eine Bestandsaufnahme ergibt, daß
unser Fach bereits in vielen Kran-
kenhäusern und Kliniken als selb-
ständige laboratoriums-medizini-
sche Abteilung vertreten ist. Aller-
dings fällt auf, daß namhafte
Schwerpunktkrankenhäuser bis
heute keinen Laborarzt einsetzen.
Dieser Zustand ist bedauerlich, da
das Wissen einer jahrelangen labor-
ärztlichen Aus- und Weiterbildung
den Patienten nicht zugute kommt.
Nachteilig ist das Fehlen eines La-
borarztes in einem Krankenhaus
auch für die Ärzte der anderen Dis-
ziplinen, weil eine entsprechende
konsiliarische Tätigkeit nicht ge-
währleistet ist.

In den bereits etablierten selbstän-
digen laboratoriumsmedizinischen
Abteilungen obliegen dem Labor-
arzt unter anderem folgende Aufga-
ben:
- Betreuung der

• klinischen Chemie einschließlich
der Funktionsprüfungen und
Materialgewinnung, .

- Hämatologie und Gerinnung,

- Immunologie, Serologie ein-
schließlich der Blutbank sowie
der medizinischen Mikrobiologie
(Bakteriologie, Virologie) und

- die Deutung der ermittelten
Werte sowie die Erstellung von
Befundberichien.

Diese gesamte Aufgabcnfülle wird
teilweise in Krankenhäusern ohne

Laborarzt auf Ärzie anderer Diszi-
plinen übertragen; teilweise werden
auch Naturwissenschaftler ohne
Medizinstudium eingesetzt, die
zwar den technischen Ablauf kon-
trollieren, konsiliarisch aber nicht
tätig werden können.

Selbst wenn Ärzte anderer Diszipli-
nen mit der Leitung eines größeren
Laboratoriums betraut werden,
dürfte im Regelfall deren sachlich-
fachliche Kompetenz sowie deren
Fachwissen auf dem Gebiet der La-
boratoriumsmedizin überfordert
sein.
Eine jahrelange laborärztliche Er-
fahrung kann man nicht durch ver-
einzelte Besuche in den Laborato-
rien oder sporadische Anfragen bei
Laborärzten ersetzen.

Darüber hinaus muß auch ein En-
gagement in einer anderen Disziplin
zu einer Leistungseinbuße im eige-
nen Fachgebiet führen.

In allen größeren Krankenhäusern
ist es eine Selbstverständlichkeit,,
daß z. B. Internisten und Chirurgen
die Röntgenleistungen von einem
hausinternen Radiologen erbringen
lassen; labormedizinische Untersu-
chungen aber - die genauso inter-
disziplinär anfallen - werden wei-
terhin von Ärzten ohne labormedi-
zinische Aus- und Weiterbildung er-
bracht. Dies hat unter anderem zur
Folge, daß veraltete Methoden ein-
gesetzt und kaum Funktionsunter-
suchungen durchgeführt werden.

Laborärzte in größeren Kranken-
häusern, wirtschaftlich vertretbar z.
B. ab 300 Betten, werden ihre ge-
samte Arbeitskraft und ihr Fach-
wissen ungeschmälert der interdis-
ziplinären Zusammenarbeit und der
Optimierung der Patientenversor-
gung (Diagnostik und Therapie-
kontrolle) einsetzen können. Eine
derartige Regelung wäre darüber
hinaus auch den Medizinstudenten
wegen des studienbegleitenden Un-
terrichts im 2. und 3. klinischen Stu-
dienabschnitt in den akademischen
Lehrkrankenhäusern von Nutzen.
Auch an MTA- und/oder Kranken-
pflegeschulen könnte ein Laborarzt
eingesetzt werden, um auf diese
Weise durch Vermittlung von
Kenntnissen bei der Analytik sowie
durch Hinweise auf Vermeidung
von Fehlern vor und nach der Ana-
lyse langfristig einer optimalen Pa-
tientenversorgung zu dienen. n

Beilagenhinweis
In dieser Ausgabe wird eine Beilage
der Firma BECKMANN INSTRU-
MENTS GMBH, 8 München 40, ver-
öffentlicht. '

Wir bitten unsere Leser um Beachtung.
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Mitteilungen dus der Osterreichischen Gesellschaft
für Ldbordtoriumsmedizin

Protokoll der Jahrestagung 1980
der Österreichischen Gesellschaft für
Laboratoriumsmedizin
Ort: Kleiner Vortragssaal der Wiener Hofburg - van Swieten Kongreß
Zeit: Mittwoch, 22. Oktober 1980,10.00 bis 12.00 Uhr.

Punkt 1: Bericht des Vorsitzenden:

MR. Dr. Lackner stellt die Be-
schlußfähigkeit fest und begrüßt als
Präsident der Fachgesellschaft die
erschienenen Mitglieder (48), ganz
besonders die Kollegen Klein und
Weyer als Mitglieder der österr. und
Vertreter der deutschen Gesell-
schaft für Labormedizin.
Er teilt mit, daß die Fachgesell-
schaft derzeit 89 Mitglieder hat, was
bei rund 100 Laborfachkräften in
Österreich eine nicht unbeträchtli-
che Zahl· ist. Von der Tagung in
Obergurgl im April 1-980 berichtet
Dr. Lackner, daß der Kongreß
fachlich ein großer Erfolg war und
finanziell kein Defizit brachte. Aus
dem Ablauf der Tagung wird die
Fachgesellschaft jedoch die Lehre
ziehen das Programm an manchen
Tagen nicht zu gedrängt abzufüh-
ren. Die seminaristische Weiterbil-
dung in kleinen Gruppen, welche
sehr gut ankamen, soll intensiviert
werden.
Zum Thema Si-Einheiten berichtete
der Vorsitzende, daß das Bundes-
ministerium für Gesundheit und
Umweltschutz in einem Erlaß die
Massen- und Mengeneinheiten
gleichgestellt hat, und es den An-
wendern überläßt welche Einheiten
sie im Interesse der Patienten bevor-
zugen. Alle Teilnehmer an den

Konferenzen um die Si-Einheiten
waren auch der einhelligen Mei-
nung, daß es falsch und irreführend
sei, die molaren Einheiten als „die
Si-Einheiten" zu bezeichnen. Rich-
tig ist vielmehr, daß auch die mg/dl
völlig korrekte und gesetzlich
gleichwertige Si-Einheiten sind, was
auch im Erlaß des Ministeriums
zum Ausdruck gebracht wird. Zur
Zytodiagnostik berichtet der Präsi-
dent, daß der wissenschaftliche Bei-
rat der Österreichischen Ärztekam-
mer empfohlen hat, für diese dia-
gnostische Spezialdisziplin einen
Additivfacharzt anzustreben. Die
Verhandlungen laufen derzeit und
eine Entscheidung ist noch nicht ab-
zusehen. Ebenso wird auch über die
Ausbildungsordnung für unser
Fach und die Bezeichnung Facharzt
für Labormedizin statt medizini-
sche und chemische Labordiagno-
stik weiter beraten und hoffentlich
1981 ein Abschluß gefunden. Dr.
Lackner berichtete auch, daß das
Ministerium auf Anregung der
WHO statt 100 g nur 75 g Glukose
als Belastung beim Glukoselole-
ranztest des Erwachsenen vor-
schlägt und ersucht die Teilnehmer
der Jahrestagung hier einen Be-
schluß zu fassen. Er berichtet auch,
daß Kollege Dr. Picher vom parasi-
tologischen Institut regelmäßig von
der Fachgesellschaft zu den Klein-
konferenzen für Immunofluores-

zenz entsendet wurde. Dr. Lackner
weist noch einmal auf die Grün-
dung der ÖQUASTA (Österr. Ge-
sellschaft für Qualitätssicherung
und Standardisierung med. diagn.
Untersuchungen) hin und berichtet,
daß die Qualitätskontrolle immer
mehr Eingang in den Kammern fin-
det. Herr Kollege Dr. Spitz und Hr.
Kollege Dr. Hübl haben aus Alters-
und Gesundheitsgründen ihre Vor-
standsmandate für jüngere Kolle-
gen zur Verfügung gestellt, und der
letzte Vorstand hat beide Kollegen
ihrer Verpflichtungen entbunden.
In der Diskussion führt Prof. Dr.
Gabi aus, daß sehr viel Mühe und
Zeit notwendig waren, um die Ver-
handlungen über die Si-Einheiten
zu einem guten Abschluß zu brin-
gen. Er dankt den beiden Ministe-
rien und der österr. Ärztekammer
für das Verständnis und die tole-
rante Regelung, die für die Zukunft
alle Möglichkeiten offen läßt, und
um die Österreich wahrscheinlich
noch beneidet werden wird. Eine
sehr heftige Diskussion entfacht
dann Dr. Hefel mit Bedenken gegen
den Vorschlag der WHO 75 g Glu-
kose beim Toleranztest zu verwen-
den. Prof. Dr. Fischer, Prof. Dr.
Gabi, Dr. Pilgcrslorfer, MR. Dr.
Urban, MR. Dr. Jauk, Dr. Weyer,
MR. Dr. Klein und Dr. Holzer be-
teiligen sich an der sehr eingehen-
den Diskussion. Es stellt sich
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schließlich heraus, daß sowohl Dia-
bctologen als auch WHO die 75 g
empfehlen und auch bei der wiener
Diabetesaktion diese Menge ver-
wendet wird. Dr. Lackher wird
schließlich beauftragt, alle Kollegen
vom Brief des Ministeriums in
Kenntnis zu setzen, die Empfehlung
der WHO im Original zu übermit-
teln und alle zu ersuchen, in ihren
Befunden die verwendete Glukose-
menge zu vermerken.

Punkt 2: Kassenbericht:

Der Finanzreferent MR. Dr. Jauk
berichtete, daß das Vereinsvermö-
gen am 1. Juli 1979 ca. Neunzigtau-
send Schilling betrug. Die Verant-
wortlichen gingen mit dem Vereins-
vermögen so sparsam um, daß die
Ausgaben (32 770,-) mit dem
Abonnement der Zeitschrift Labo-
ratoriumsmedizin so wenig betru-
gen, daß sich das Vereinsvermögen
bis 30. Juli 1980 auf öS 93 797,18
vermehrte. Nach dem Kassenbe-
richt ersucht MR. Dr. Jauk trotz
der günstigen Finanzlage über eine
Anpassung der Mitgliedsbeiträge,
die seit 10 Jahren unverändert blie-
ben, zu diskutieren.

Punkt 3: Bericht der Kassenprüfer
und Entlastungen des Finanzrefer

Dr. Rosak berichtete als einer der
beiden Kassenprüfer, daß die Be-
lege in Ordnung befunden wurden

und stellt den Antrag auf Entla-
stung des Finanzreferenten bis 30.
Juni 1980. Einstimmig angenom-
men.

Punkt 4: Mitgliedsbeitrag 1981

MR. Dr. Lackner eröffnete die Dis-
kussion, die sehr heftig verläuft und
an der sich die Herren MR. Dr.
Klein, MR. Dr. Jauk, Dr. Weyer,
Dr. Pilgerstorfer, Frau Hofrat Dr.
Pastner, Prof. Dr. Fischer, Prof. Dr.
Gabi beteiligen. Dr. Holzer stellt
schließlich gemeinsam mit Prof. Dr.
Gabi den Antrag, daß die Vollver-
sammlung beschließen möge, eine
Umlage von den Mitgliedern einzu-
heben, im Falle der Verein mit den
Mitgliedsbeiträgen im Vereinsjahr
1981 nicht das Auslangen findet.
Der Antrag wird mit 3 Gegenstim-
men und l Stimmenthaltung ange-
nommen.

Punkt 5: Ort und Termin der Jahres-
tagung 1981

Einstimmig wird beschlossen, auch
1981 die Jahrestagung am Mitt-
woch des van Swieten Kongresses in
der Wiener Hofburg abzuführen.

Punkt 6: Beschlüsse für die Arbeit
des Vereines 1981

a. Einstimmig werden die zwei
neuen Mitglieder aufgenommen.
b. Die anwesenden Mitglieder be-

schließen, daß die Fachgesellschaft
sich mit einigen Themen am Kon-
greß von Herrn Prof. Dr. Barolin in
Zürs beteiligen soll

c. Für die zwei Vorstandsmandate,
welche durch den Rücktritt von Dr.
Spitz und MR. Dr. Hübl, frei ge-
worden sind, sollen 2 Kollegen
nachgewählt werden. Prof. Gabi
stellt den Antrag eine schriftliche
Wahl vorzunehmen, um auch den
abwesenden Mitgliedern ihr Mit-
spracherecht zu sichern. In der Dis-
kussion, an der sich die Herren MR.
Dr. Jauk, Dr. Pilgerstorfer, Prof.
Dr. Gabi, Dr. Holzer, MR. Dr. Ur-
ban, Dr. Hefel, MR. Dr. Klein und
Frau Hofrat Dr. Püstner beteiligen,
kommt eindeutig zum Ausdruck,
daß die 2 Vorstandsmandate mit
jungen Kollegen, die keine Wiener
sind, besetzt werden sollen. Unter
dieser Voraussetzung wird der An-
trag von Prof. Dr. Gabi einstimmig
angenommen.

Punkt 7: Allfälliges

Dr. Holzer stellt die Anfrage, wie
weit die Verhandlungen mit der So-
zialversicherung gediehen sind, eine
Reihe von klinisch-chemischen Pa-
rametern in die Vorsorgemediztn
einzubauen. MR. Dr. Lackner teilt
mit, daß noch keine Verhandlungen
stattfanden und die Honorarvor-
stellungen der Verhandlungspart-
ner sehr weit voneinander entfernt
sind. D
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Leserbriefe

Zu dem Beitrag von W. Suhrmann

„Ein einfaches Verfahren der
maschinell unterstützten Probenverteilung . . .*

in Lab. med. 5, A+B 103 (1981) erreichten uns folgende Leserbriefe:

„Das von Herrn Suhrmann ge-
schilderte Verfahren der Proben-
identifikation ist vor seiner Paten-
tierung nach meiner Erfahrung all-
gemein bekannt gewesen und stand
einem breiten Anwenderkreis zur
Verfügung. Die Grundprinzipien
werden ohnehin in vielen Gemein-
schaftslaboren seit 6-8 Jahren
durchgeführt. Ich würde mich
freuen, wenn interessierte Labore,
die ähnliche Verfahren einsetzen,
sich mit mir bezüglich einer Weiter-
entwicklung bzw. eines Erfahrungs-
austausches in Verbindung setzen
würden."
Dr. Jürgen Knipps
Goethestr. 31
1000 Berlin 12

In der dritten Fortschreibung des
Berichts des Abgeordnetenhauses
Berlin über die weitergehende Pla-
nung zur Laborautomatisierung im
Gesundheitswesen - Beschluß zum
Haushaltsplan 1977 zum Abschnitt
1100 - Senatsverwaltung für Ge-
sundheit und Umweltschutz -
wurde eine Übertragung der Labor-
automatisation in das Zentrallabo-
ratorium des Rudolf-Virchow-
Krankenhauses beschlossen. Im
Anschluß daran wurde aufgrund ei-
ner Wirtschaftlichkeitsrechnung
nach Genehmigung durch den Se-
nator für Gesundheit und Umwelt-
schutz die Zustimmung des Sena-
tors für Inneres eingeholt.
Das Projekt wurde nach Sicherstel-
lung der Finanzierung durch den

Senator für Finanzen im Zentralla-
boratorium des Robert-Virchow-
Krankenhauses durchgeführt. Die
Planung erfolgte durch eine pro-
jektbegleitende Arbeitsgruppe, be-
stehend aus Mitarbeitern des Zen-
trallaboratoriums des RVK, des Se-
nators für Gesundheit und Umwelt-
schutz und eines Systemanalytikers
des Senators für Inneres.*

Diese Arbeitsgruppe hat zunächst
die Grobplanung des Systems
durchgeführt, sowie die Systemaus-
wahl nach eingehender Prüfung der
Angebote aufgrund dieser Aus-
schreibung vorgenommen. Die
Auftragserteilung erfolgte unter
Zustimmung aller beteiligten Be-
hörden an die Firma GFC. Wäh-
rend dieser Planungsphase erfolgte
auch die Ausarbeitung der soge-
nannten „Fachvorgaben", d. h. ei-
gener detaillierten Systemplanung,
nach der die Software von der
Firma GFC erarbeitet und modifi-
ziert wurde.

In gemeinschaftlichen Diskussio-
nen, an denen auch Hersteller von
GFC und Eppendorf-Gerätebau
teilweise beteiligt waren, wurde
auch das Konzept des sogenannten
„Sackprinzips44 erarbeitet. Dies be-
deutet, daß bei der Verteilung aus
Primärgeiaßen in Sekundärgefaße
eine Reihenfolge der Nummern, die
eine Nummernbevorratung mit
Sortiersystem (siehe Silabschrank)
erfordert, nicht notwendig ist. Die
vorkodierten und von der Fa. Ep-
pendorf beziehbaren Probcngefaße
können in wahlloser Reihenfolge
aus Plastikbehällern genommen

und in der Verteilung eingesetzt
werden. Die Zuordnung erfolgt
durch Lesen der Auftragsnummer
mit Lesepistole vom Primärröhr-
chen und Lesen der vorkodierten
Sekundärnummer in einem Eppen-
dorf-Einzelgefaßleser. Damit ist
eine Probenzuordnung ohne großen
Sortieraufwand möglich. Mit den-
selben vorkodierten Sekundärgefä-
ßen kann anschließend die direkte
Probenidentifikation in one line an-
geschlossenen Analysegeräten er-
folgen.
Dieses Prinzip wurde auf einer von
der Fa. Eppendorf-Gerätebau zur
Verfügung gestellten Leseeinrich-
tung im Zentrallaboratorium er-
probt und nach Bewährung in die
Fach vorgaben aufgenommen.
Mit diesen Ausführungen sollen die
in der Fußnote von Herrn Suhr-
mann gegebenen Erklärungen er-
gänzt und richtiggestellt werden.
A. Rösler-Englhardt, Berlin
J. Seile, Berlin
Senator f. Gesundheitswesen

* Zeitweise war Herr Suhrmann als System-
analytiker des Senators Für Inneres Mitglied
dieser Arbeitsgruppe.
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Kongreßankündigungen 1981/1982
Monat Tag

Nov. I.-23.

Nov. 2.

Nov. 2.-6.

Nov. 4.-9.

Nov. 14.-17.

Veranstalter

12. Kombinierte Flug-
Schi fls- K ongreüreise

Chromatographie-Kurs
HPCL-Stand 1981

Fortbildungskurs für
Hygienebeauftragte

Interscience Conference
on Antimicrobial Agents
& Chemotherapy

Deutsche Gesellschaft
für Laboratoriumsmedizin
zugleich Arbeitsgemeinschaft
der Fachärzte für
Laboratoriumsmedizin e.V.
Herbsttagung 1981
15. Fortbildungsveranstaltung

Ort

Indien-
Ceylon-
Seychellen

Bad Dürkheim

Stuttgart

Chicago
Illinois
USA

Düsseldorf
Hotel Nikko
Immermannstr. 41
4 Düsseldorf 1

Die nachstehenden Veranstaltungen wurden
in dieser Zeitschrift noch nicht bekanntgegeben

Themen

Tropcnkrankhciten -
Ihr Patient als
Fern reisender und
Gastarbeiter

Qualitätssicherung in der
Laboratoriumsmedizin:
Samstag, 14. Nov.:
Weiterbildungsordnung /
Standardisierung von
Immunfluoreszenzmethoden /
Ringversuche Med. Mikrobiologie

Kontaktadresse

internationales Seminar für
ärztliche Fortbildung e.V.
Markt3a,2060Bad01desloe
Tel. 045 31 739 32

IFC
Postfach 1308
6702 Bad Dürkheim

Frau Dr. Lutz-Detlinger
Med. Landesunter-
suchungsamt
Wiederholdstr. 15
7000 Stuttgart
Tel. 07 11/20 23-1

R. W.^arber, Exec. Secy.
1913 Eye St.
N.W. Washington, D.C. 2006,
USA

Deutsche Gesellschaft für
Laboratoriumsmedizin
Manforter Str. 184

Dienstag, 17. Nov.:
Ausschuß „Laborgemeinschaf-
ten" (zus. mit Arbeitskreis „Kas-
senärztliche Fragen" und
„Abrechnungskolloquium")
Angestellte und beamtete Ärzte /
Ausbildung und Beruf/
Mitgliederversammlung der
Deutschen Gesellschaft für
Laboratoriumsmedizin, zugleich
Arbeitsgemeinschaft der
Fachärzte für Laboratoriums-
medizin e.V.
Eröffnungsfeier MEDICA

Sonntag, 15. Nov.:
Qualitätssicherung in der
Laboratoriumsmedizin /
Qualitätssicherung in der
Hämatomorphologie / Qualitäts-
sicherung in der klinischen Chemie

Montag, 16. Nov.:
Qualitätssicherung in der
Hämostaseologie /Qualitäts-
sicherung bei Bindungsanalysen /
Qualitätssicherung in der
Bakteriologie / Qualitätssicherung
in der Blutgruppenserologie

Nov.

Nov.

Nov.

Nov.

Nov./Dez.

1 4.-1 8. The American Association
for Clinical Immunology
& Allergy

23. Chromatographie-Kurs, Einfüh-
rung i. d. Gas-Chromatographie

24.-27. Grundkurs im Strahlenschutz

30. Chromatographie-Kurs
Einführung in die
Gas-Chromatographie

30. 11. -5. 12. 6. Fortbildungstagung
für Klinische Zytologie

Houston
Texas
USA

Bad Dürkheim

Neuherberg

Bad Dürkheim

München

H. Silber /Carole Nelson
P.O. Box 912
Omaha, NE 68101, USA

IFC, Postfach 1308
6702 Bad Dürkheim

Gesellschaft für Strahlen- und
Umweltforschung mbH
Kurssekretariat
8042 Neuherberg b. München

IFC, Postfach 1308
6702 Bad Dürkheim

Referate und Mikroskopiekurse Institut für Klin. Zytologie der
über alle Gebiete der Klinischen Techn. Universität München
Zytologie Prinzregentenplatz 14

8000 München 80

Dez. 8. Symposium der Rheinisch- Essen
Westfälischen Gesellschaft
für Nuklearmedizin

Aktuelle Nuklearmedizinische
Diagnostik

Prof. Dr. M, . Strötges
Leiter der Abteilung für
Nuklearmedizin, Universitäts-
klinikum der Gesamthoch-
schule Essen, Radiologisches
Zentrum
Hufelandstr. 55,4300 Essen
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Monat Tag Veranstalter Ort Themen Kontaktadresse

Dez. 7.-10. Spezialkurs im Strahlenschutz Neuherberg
beim Umgang mit offenen
radioaktiven Stoffen

Gesellschaft für Strahlen- und
Umweltforschung mbH
Kurssekretariat
8042 Neuherberg b. München

Dez. 16.-1S. Biochemical Society
Meeting 597

London Mcssenger-RNA RiboRome Inter- The Biochemical Society
(England)· actions: Structure; Function and 7 Warwick Court

Control / Andrenoreceptors in High Holborn
Biochemistry, the Biochemistry of London WC1R 5DP, England
Oxygen Toxicity / Idiotypes /
Cloning Techniques in Endocrino-
logy / Application of Immunologi-
cal Analytical Techniques / Sugar
Transport Across Membranes /
Membrane Isolation / Human
Isoenzymes / Tissue Culture of the
Central Nervous System / Roles
and Functions of Glutathione

Jan. 82

Febr. 82

1 1.-14. 15. Internationales
Symposion in Badgastein

8.-12. V1IL Kongreß der Internationalen
Gesellschaft für Human- und
Veterinärmedizinische Mykologie

Badgastein Radioaktive Isotope in
(Österreich) Klinik und Forschung

Palmerston-North
(Neuseeland)

Prof. Dr. R. Höfer
Abteilung für Nuklearmcdizin
II. Med. Univ. Klinik
Garnisongasse 13,
A- 1090 Wien

Opportunistic Fungal

The Taxonomy of some less
common Pathogenic Fungi
False Mycoses - Histopathologi-
cal Differential Diagnosis
Intracellular Defences in Response
to Fungal Infections
The Rapid Diagnosis of Invasive
Opportunistic Fungal Infections

Recent Developments in
Antifungal Therapy
Some Epidemiological Methods
Useful in the Study of Fungal
Diseases
Present Day Serological Techni-
ques - their Problems and Uses
Identification of Mycotoxins

Current Trends
in our Knowledge of
the Taxonomy of Pathogenic
Fungi
the Pathology and Histopathology
of Fungal Infections
Clinical Aspects of Fungal
Infections

the Therapy of Fungal
Infections
the Ecology and Epidemiology
of Fungal Infections
the Immunology of Fungal
Infections
Mycotoxins and
Mycotoxicoses.

Die Nikoh Mikroskope Labophot und Optiphot erfüllen alle Vor-
aussetzungen für präzises Arbeiten im Klinik- und Laborbereich.

Darüber hinaus weisen sie noch eine ganze Reihe von Vor-
teilen auf. So das CF-Optik-System mit verbesserter Kompen- ,
sationsmethode. Oder das Siedentopf-System bei allen Bin-
okular- und Trinokulartuben, das dafür sorgt, daß die Tubuslänge
konstant bleibt. Durch die Tubusneigung von 30° ergibt sich eine
bequeme Einblickhöhe bei einem Verstellbereich des Augen-
abstandes von 51 - 73 mm. Der hochdurchlässige Strahlenteiler
ermöglicht ein um fast 100% helleres Bild als herkömmliche
Systeme. Labophot und Optiphot sind ausbaufähig für alle
Arbeitsmethoden und Kontrastverfahren. Als optimale Ergänzung
empfehlen sich Geräte für die Mikro-
fotografie aus dem Nikon System.

Nikon GrnbH.Tiefenbfoicher Weg 25. 4000 Düsseldorf

r~Bitte schicken Sie mir unverbindlich weitere
l Informationen über Nikon Labophot/Optiphot. |

. Name„ l
Straße — l

£ l
Ort o l
Unterschrift 5
Nikon GmbH. Tiefenbroicher Weg 25.

4000 Dusseldorf 30, Tel. 02 1V41 57-0, Telex 08 584 019 |
Nikon AG Kaspar-Fenner-SU, ü. 8700 Kusnachl/CH. Schwe-i/. .
Tel. 01/9109 262. Telex 53208 |
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Produknachrichten*

Calcium- und Magnesium-
bestimmungen -
schnell und präzise
Schnell und problemlos lassen sich der Cal-
cium- und Magnesiumgehalt in beliebigem
nüssigen Probcnmaterial mit dem Calcium-
Magnesium-Meter bestimmen.

Die Bestimmung erfolgt durch komplexime-
trische Titration mit EDTA und Calcein. Bei
der Titration des Probenmaterials mit der
EDTA-Lösung lösen sich Calcium und Mag-
nesium von dem Calcium-Calcein-Komplex
und bilden einen Komplex mit EDTA, wobei
die Intensität der Fluoreszenz des Calceins
abnimmt. Die Fluoreszenz vor und nach Zu-
gabe des Probenmaterials wird verglichen
und daraus der Calcium- und Magnesiumge-
halt der Probe errechnet.

* Die unter „Produktnachrichten" wieder-
gegebenen Informationen beruhen auf Mate-
rial, das die Firmen zur Verfügung gestellt
haben. Die Angaben erscheinen somit außer-
halb der Verantwortung der Schriftleitung.

CA-MO METER
30/20

Die Empfindlichkeit und die Reproduzier-
barkeit der Meßergebnisse ist beein-
druckend. 20 bis 100 Probenmaterial ge-
nügen für eine exakte Bestimmung. Bei 100

Probenmaterial ist die Genauigkeit besser
als ±1%. Der Meßbereich beträgt bei Cal-
cium 2.0-10.0 und für Magnesium 2.0-16.0
Einheiten je Liter. Die durchschnittliche Ti-
trationsdauer beträgt 20 bis 40 Sekunden.

Die Bedienung des Calcium/Magnesium-
Meiers ist einfach. Es kalibriert sich automa-
tisch und die Wirksamkeit des Calceinindi-
kators und der Titrationslösung werden vom
Gerät überwacht.

Die Meßergcbnissc erscheinen deutlich les-
bar auf einer großen LED-Anzeige. Der An-
schluß eines Datcndruckers ist vorgesehen.

Wegen der schnellen Einsatzbereitschaft eig-
net sich dieses Meßgerät besonders für die
Notfalldiagnostik.

Hersteller: Zinsser Analytic GmbH,
Raimundstr. 5-7,6000 Frankfurt/Main 50

Sterilitätstest -
denkbar wirtschaftlich
Die Wiederverwendbarkeit des Systems zum
einen und die geringe Menge erforderlichen
Nährmediums zum anderen sind die wesent-
lichen Merkmale, die das Sterilitätstest-Sy-
stem der Sartorius GmbH kennzeichnen.
Auf diese Weise lassen sich die Prüfungen -
im Vergleich zu anderen Systemen - beson-
ders wirtschaftlich gestalten. Es handelt sich
hier um ein geschlossenes Sterilitätstest-Sy-
stem, mit dem Sekundärkontaminationen
vermieden werden. Es besteht aus mehreren
Geräten, die über Schlauch und Verteiler-
stück sicher und volumengleich mit der
Probe versorgt werden. Nach Absaugen der
Probe werden auf dem gleichen Wege Spül-
flüssigkeit und die verschiedenen Nährme-
dien in die Geräte befördert, in denen auch
die Bebrütung durchgeführt wird.

Geräte rund um
das photometer 4010,
Reagenzien mit speziellen
Kurzanleitungen von
Boehringer Mannheim GmbH,
kompetente Beratung und
perfekter Service.

Anpassungsfähig an
individuelle Anforderungen:
bis zum leistungsfähigen
Substratmeßplatz auch für das
große Labor oder zurrjl kompletten
Universalmeßplatz für das kleine
und mittlere Labor.



Ausbildung und Beruf Lab.med. 5: (1981) A+B 215

Da das System während der gesamten Prü-
fung geschlossen bleibt, lassen sich mit Si-
cherheit einwandfreie und reproduzierbare
Ergebnisse erzielen.

Hersteller: Sartorius GmbH, Postfach 19,
3400 Göttingen

Selbstklebende Teflonfolie
zum Abdecken von
Arbeitsflächen, Spülbänken
oder Abzügen
Die Teflonfolie ist nicht benetzbar, unemp-
findlich gegen aggressive Chemikalien, gibt
klebrigem Material keine Haftungsmöglich-

kcit und ist beständig gegen Temperaturen
bis 300° C.

Diese selbstklebende Teflonfolie gibt es auf
PVC- oder Aluminiumbasis. Sie wird in
60 cm breiten Rollen mit 4,5 m Folie gelie-
fert. Das Material läßt sich mit einer Schere
oder einem Messer auf Format schneiden.
Einfaches Andrücken genügt für die Haf-
tung auf der Unterlage.

Eine ideale Abdeckung für die zahlreichen
Fälle in Werkstatt, Labor und Betrieb, in
denen bisher nach entsprechenden Arbeiten
oft nur mit großem Reinigungsaufwand ein
nicht immer 100%iger Erfolg erzielt wurde.

Hersteller: Kleinfeld GmbH & Co.,
Leisewitzstraßc 47, 3000 Hannover l,
Telefon 05 11 /85204 l

Immunochemische
Plasmaproteinbestimmungen
Die immunochemischen Proteinassays wur-
den von Orion Diagnostica für turbidimetri-
sche Bestimmungen mit mechanisierten
Analysengeräten entwickelt. Sie sind zur
Quantifizierung von Proteinen in Serum,
Urin und Zerebrospinalfiüssigkeit sehr gut
geeignet. Die Vorteile gegenüber anderen im-
munologischen Methoden sind Schnellig-

keit, hohe Kapazität und vor allem ein öko-
nomischer Reagenzienverbrauch. Das Labo-
ratoriumspcrsonal kann leicht mit der Tech-
nik vertraut gemacht werden.

Mit dieser Methode erfolgt die Protein-
bestimmung durch Immunopräzipitation in
einer Flüssigkeitsphase. Die Messungen wer-
den im Antiserumüberschußbereich photo-
metrisch bei einer Wellenlänge von 340 nm
vorgenommen. Der durch die Immunopräzi-
pitation hervorgerufene Trübungsgrad ist
proportional der Proteinkonzentration des
Reaktionsansatzcs.

Mit dieser turbidimetrischen Technik sind
Proteinkonzentrationen mit sehr hoher Prä-
zision bestimmbar. Die Ergebnisse korrelie-
ren gut mit denen der radialen Immunodiffu-
sion (RID) und der Variationskoeffizient be-
trägt maximal 5%.

Zur Zeit stehen Reagenzien-Kits zur Bestim-
mung der Immunglobuline, Albumin,
C-reaktives Protein, Haptoglobin und
Transferrin zur Verfügung. Das Programm
wird von Orion Diagnostica ständig erwei-
tert und ausgebaut.
Applikationen für verschiedene Analysen-
automaten sind erhältlich.

ORION DIAGNOSTICA GmbH
Überseering 25, 2000 Hamburg 60
Tel. 040/6 30 50 17-19

:^ .̂· ·^^ ··''·4/. ·. · . ' ·

EL1NICON
MANNHEIM GMBH




